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1. inhalt der Versicherung

Welche Aufgaben hat die rechtsschutzversicherung?  § 1
Für welche rechtsangelegenheiten gibt es rechtsschutz?  § 2
Welche rechtsangelegenheiten umfasst der rechtsschutz nicht?  § 3
in welchen Fällen kann der rechtsanwalt des Versicherungsnehmers  
entscheiden, ob die Ablehnung des rechtsschutzes berechtigt ist?  § 3a
Wann entsteht der Anspruch auf eine rechtsschutzleistung?  § 4
Was gilt für den Anspruch beim Versichererwechsel?  § 4a
Welche Kosten übernimmt der rechtsschutzversicherer?  § 5
Was gilt bei außergerichtlichen mediationsverfahren?  § 5a
Wo gilt die rechtsschutzversicherung?  § 6

2. Versicherungsverhältnis

Wann beginnt der Versicherungsschutz?  § 7
Für welche dauer ist der Vertrag abgeschlossen?  § 8
Was ist bei der zahlung des Beitrages zu beachten?  § 9
Welche entwicklungen können zu einer Anpassung der Beiträge führen?  § 10
Wie wirkt sich eine Veränderung der persönlichen oder sachlichen  
Verhältnisse des Versicherten auf den Beitrag aus?  § 11
Was geschieht, wenn der gegenstand der Versicherung wegfällt?  § 12
in welchen Fällen kann der Vertrag vorzeitig gekündigt werden?  § 13
Wann verjähren die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag?  § 14
Welche rechtsstellung haben mitversicherte Personen?  § 15
Was ist bei Anzeigen und erklärungen gegenüber dem Versicherer zu beachten?  § 16

3. Rechtsschutzfall

Welche rechte und Pflichten bestehen nach eintritt eines rechtsschutzfalles?  § 17
§ 18 entfällt, neu geregelt in § 3a
Welches recht ist anzuwenden?  § 19
Welches gericht ist für Klagen aus dem rechtsschutzvertrag zuständig?  § 20

4. Formen des Versicherungsschutzes

Baustein P (Privat-rechtsschutz für nichtselbständige und selbständige)   § 21 
Baustein B (Berufs-rechtsschutz für Arbeitnehmer)  § 22 
Baustein V (Verkehrs-rechtsschutz für nichtselbständige und selbständige)   § 23 
Baustein W (Wohnungs- und haus-rechtsschutz)  § 24 
Baustein g (gewerberäume-rechtsschutz und Vermieter-rechtsschutz)   § 25
Baustein A (Arbeitgeber-rechtsschutz/Berufs-rechtsschutz für selbständige)  § 26 
Baustein s (spezial-straf-rechtsschutz)  § 27 
telefonische rechtsberatung  § 28 
landwirtschafts-, Verkehrs-rechtsschutz und spezial-straf-rechtsschutz  § 29 
AdVOCArd-360˚-rechtsschutz – die rundum-Absicherung für alle lebensbereiche  § 30

5. Welches Recht wird angewendet?

6. Wer ist für beschwerden zuständig?

7. Sanktionsklausel
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inhAlt der VersiCherung
1. inHalT deR VeRSicHeRung

§ 1 auFgaben deR RecHTSScHuTzVeRSicHeRung
der Versicherer erbringt die für die Wahrnehmung der rechtlichen 
interessen des Versicherungsnehmers oder des Versicherten er-
forderlichen leistungen im vereinbarten umfang (rechtsschutz).

§ 2 leiSTungSaRTen
der umfang des Versicherungsschutzes kann in den Formen des 
§ 21 bis § 30 vereinbart werden. Je nach Vereinbarung umfasst 
der Versicherungsschutz 

a)  schadenersatz-rechtsschutz für die geltendmachung von
schadenersatzansprüchen, soweit diese nicht auch auf 
einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines 
dinglichen rechtes an grundstücken, gebäuden oder 
gebäudeteilen beruhen;

b)  Arbeits-rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher 
interessen aus Arbeitsverhältnissen sowie aus öffentlich-
rechtlichen dienstverhältnissen hinsichtlich dienst- und 
versorgungsrechtlicher Ansprüche;

c)  Wohnungs- und grundstücks-rechtsschutz für die
Wahrnehmung rechtlicher interessen aus miet- und 
Pachtverhältnissen, sonstigen nutzungsverhältnissen 
und dinglichen rechten, die grundstücke, gebäude oder 
gebäudeteile zum gegenstand haben;

d)  rechtsschutz im Vertrags- und sachenrecht für die
Wahrnehmung rechtlicher interessen aus privatrecht- 
lichen schuldverhältnissen und dinglichen rechten,  
soweit der Versicherungsschutz nicht in den leistungs- 
arten a), b) oder c) enthalten ist;

e)  steuer-rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher
interessen in steuer- und abgaberechtlichen Angelegen-
heiten vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten 
sowie in ein-/Widerspruchsverfahren, die diesen gerichts-
verfahren vorangehen, soweit der Versicherungsschutz 
nicht in der leistungsart c) enthalten ist;

f)   sozial-rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher 
interessen vor deutschen sozialgerichten sowie in 
Widerspruchsverfahren, die diesen gerichtsverfahren 
vorangehen; 

g)  Verwaltungs-rechtsschutz
aa) für die Wahrnehmung rechtlicher interessen in ver-

kehrsrechtlichen Angelegenheiten vor Verwaltungsbe-
hörden und vor Verwaltungsgerichten;

bb) im privaten Bereich vor deutschen Verwaltungsgerich-
ten sowie in Widerspruchsverfahren, die diesen 
gerichtsverfahren vorangehen, für die Wahrnehmung 
rechtlicher interessen in nichtverkehrsrechtlichen An-
gelegenheiten, soweit der Versicherungsschutz nicht 
in der leistungsart c) enthalten ist. 
Für die Vergabe von studienplätzen umfasst der 
Versicherungsschutz jeweils ein verwaltungsgericht-
liches Verfahren für den Versicherungsnehmer und 
die mitversicherten Personen in der laufzeit des 
rechtsschutzvertrages.

h)  disziplinar- und standes-rechtsschutz für die Verteidi-
gung in disziplinar- und standesrechtsverfahren;

i)    straf-rechtsschutz besteht für die Verteidigung wegen 
folgender Vorwürfe: 
aa)  Verkehrsrechtliche Vergehen im privaten und ge- 

werblichen Bereich
     –     für verkehrsrechtliche Vergehen. Wird rechtskräftig 

festgestellt, dass der Versicherungsnehmer das  

Vergehen vorsätzlich begangen hat, ist er verpflichtet, 
dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die dieser 
für die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines vor-
sätzlichen Verhaltens getragen hat,

–     für den Vorwurf eines Verbrechens besteht kein Versi-
cherungsschutz.

bb) sonstige Vergehen (erweiterter straf-rechtsschutz) im
privaten Bereich

–     für sonstige Vergehen. Wird rechtskräftig festgestellt,
dass der Versicherungsnehmer das Vergehen 
vorsätzlich begangen hat, ist er verpflichtet, dem 
Versicherer die Kosten zu erstatten, die dieser für die 
Verteidigung wegen des Vorwurfes eines vorsätzlichen 
Verhaltens getragen hat,

–     für den Vorwurf eines Verbrechens besteht kein 
Versicherungsschutz.

–    Versicherungsschutz im rahmen des erweiterten
straf-rechtsschutzes besteht auch in der eigenschaft 
als ehrenamtlich tätiger, wenn diese tätigkeit nicht 
auf ein entgelt ausgerichtet ist. 

cc) sonstige Vergehen (einfacher straf-rechtsschutz) 
im gewerblichen Bereich

–     für Vergehen, deren vorsätzliche wie auch fahrläs-
sige Begehung strafbar ist, wenn dem Versicherungs-
nehmer ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen wird. 
Wird dem Versicherungsnehmer dagegen vorgewor-
fen, ein solches Vergehen vorsätzlich begangen zu 
haben, besteht rückwirkend Versicherungsschutz, 
wenn nicht rechtskräftig festgestellt wird, dass er 
vorsätzlich gehandelt hat,

–     für Vergehen, die nur vorsätzlich begehbar sind,
besteht kein Versicherungsschutz,

–     für den Vorwurf eines Verbrechens besteht kein 
Versicherungsschutz.

 j)    Ordnungswidrigkeiten-rechtsschutz für die Verteidigung 
wegen des Vorwurfes einer Ordnungswidrigkeit;

k)      Beratungs-rechtsschutz im Familien- und erbrecht sowie
  im recht der eingetragenen lebenspartnerschaft
aa) für den rat oder die Auskunft eines in deutschland

zugelassenen rechtsanwaltes in familien- und 
erbrechtlichen sowie das recht der eingetragenen 
lebenspartnerschaft betreffenden Angelegenheiten, 
wenn diese nicht mit einer anderen gebührenrechtli-
chen tätigkeit des rechtsanwaltes zusammenhängen,

bb) hängt der rat oder die Auskunft mit einer anderen
gebührenpflichtigen tätigkeit des rechtsanwaltes 
zusammen, trägt der Versicherer die gesetzliche 
Vergütung bis zu einer halben gebühr nach dem 
Vergütungsverzeichnis, das dem rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz (rVg) als Anlage beigefügt ist, zuzüglich 
mehrwertsteuer, höchstens jedoch 1.000 € insgesamt.

l)   rechtsschutz für Opfer von gewaltstraftaten
aa) für die versicherten Personen im privaten Bereich

als Opfer eines Verbrechens sowie rechtswidriger ta-
ten nach den §§ 174, 174a, 174b, 174c, 176, 176a, 
176b, 177, 178, 179, 180, 180b, 181, 182 straf-
gesetzbuch (stgB) – straftaten gegen die sexuelle 
selbstbestimmung – als nebenkläger einer vor einem 
deutschen strafgericht erhobenen öffentlichen Klage;

bb) weiterhin umfasst der Versicherungsschutz auch die
tätigkeit eines rechtsanwaltes als Verletztenbeistand 
für die versicherte Person, wenn diese durch eine der 
in aa) genannten rechtswidrigen taten verletzt wurde.

m) spezial-straf-rechtsschutz gemäß § 27 ArB 2013; 
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n)  telefonische Beratung gemäß § 28 ArB 2013;
o)  daten-rechtsschutz für die gerichtliche Abwehr von

Ansprüchen Betroffener auf Auskunft, Berichtigung, 
sperrung und löschung von daten nach dem Bundes-
datenschutzgesetz (Bdsg) sowie für die Verteidigung 
in Verfahren wegen eines Vorwurfs einer straftat oder 
Ordnungswidrigkeit nach §§ 43 und 44 Bdsg, beschränkt 
auf den beruflichen Bereich. Wird der Versicherte wegen 
einer straftat nach § 44 Bdsg rechtskräftig verurteilt, ist 
er verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, 
die dieser für die Verteidigung getragen hat.

p)  Beratungs-rechtsschutz in Betreuungsverfahren sowie im
Bereich der Vorsorge in Form von Betreuungs- sowie 
Patientenverfügungen. der Versicherer trägt die Vergü-
tung von höchstens 190 € netto für den ersten rat oder 
die erste Auskunft eines in deutschland zugelassenen 
rechtsanwalts oder notars pro Versicherungsjahr. hängt 
der rat oder die Auskunft mit einer anderen gebühren-
pflichtigen tätigkeit des rechtsanwalts oder notars 
zusammen, trägt der Versicherer höchstens einen Betrag 
in höhe von 1.000 € pro Versicherungsjahr.

q)  rechtsschutz für die Abwehr von schadenersatzansprü-
chen abgelehnter stellenbewerber nach dem Allgemeinen 
gleichbehandlungsgesetz (Agg).

§ 3 auSgeScHloSSene RecHTSangelegenHeiTen  

rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher 
interessen
(1)  in ursächlichem zusammenhang mit 

a)   Krieg, feindseligen handlungen, Aufruhr, inneren unruhen, 
streik, Aussperrung oder erdbeben;

      b)   nuklear- und genetischen schäden, soweit diese nicht 
auf eine medizinische Behandlung zurückzuführen sind;

      c)  Bergbauschäden an grundstücken und gebäuden;
      d)  folgenden immobilienbezogenen Angelegenheiten:

aa) dem erwerb oder der Veräußerung eines zu Bau-
zwecken bestimmten grundstückes oder vom 
Versicherungsnehmer oder von den mitversicherten 
Personen nicht selbst zu Wohnzwecken zu nutzenden 
bzw. genutzten gebäudes oder gebäudeteiles,

bb) der Planung oder errichtung eines gebäudes oder
gebäudeteiles, das sich im eigentum oder Besitz des 
Versicherungsnehmers befindet oder das dieser zu 
erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt,

cc) der genehmigungs- und/oder anzeigepflichtigen
baulichen Veränderung eines grundstückes, gebäu-
des oder gebäudeteiles, das sich im eigentum oder 
Besitz des Versicherungsnehmers befindet oder 
das dieser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen 
beabsichtigt,

dd) der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) genann-
ten Vorhaben.

(2) a)   zur Abwehr von schadenersatzansprüchen, es sei denn, 
dass diese auf einer Vertragsverletzung beruhen;

      b)  aus kollektivem Arbeits- oder dienstrecht;
      c)   aus dem recht der handelsgesellschaften oder aus 

Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter 
juristischer Personen;

      d)   in ursächlichem zusammenhang mit Patent-, urheber-, 
marken-, geschmacksmuster-, gebrauchsmusterrechten 
oder sonstigen rechten aus geistigem eigentum;

      e)  aus dem Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrecht;
      f)  in ursächlichem zusammenhang mit

aa) spiel- oder Wettverträgen, gewinnzusagen sowie
termin- oder vergleichbaren spekulationsgeschäften,

bb) der Anschaffung, der inhaberschaft sowie der
Veräußerung von Wertpapieren im sinne des Wert-
papierhandelsgesetzes (z. B. Aktien, rentenwerte, 
Fondsanteile), Bezugsrechten oder von Anteilen  
(z.B. an Kapitalanlagemodellen, stillen gesellschaf-
ten, genossenschaften), die eine Beteiligung an dem 
ergebnis eines unternehmens gewähren sollen und 
deren Finanzierung.

g)   aus dem Bereich des Familien- und erbrechtes sowie des
rechtes der eingetragenen lebenspartnerschaft, soweit 
nicht Beratungs-rechtsschutz gemäß § 2 k) besteht;

h)   aus dem rechtsschutzversicherungsvertrag gegen den
Versicherer oder das für diesen tätige schadenabwick-
lungsunternehmen;

i)   wegen der steuerlichen Bewertung von grundstücken, ge-
bäuden oder gebäudeteilen sowie wegen erschließungs- 
und sonstiger Anliegerabgaben, es sei denn, dass es sich 
um laufend erhobene gebühren für die grundstücksver-
sorgung handelt;

(3)  a)  in Verfahren vor Verfassungsgerichten; 
b)   in Verfahren vor internationalen oder supranationalen 

gerichtshöfen, soweit es sich nicht um die Wahrnehmung 
rechtlicher interessen von Bediensteten internationaler  
oder supranationaler Organisationen aus Arbeitsver- 
hältnissen oder öffentlichrechtlichen dienstverhältnissen  
handelt;

c)  in ursächlichem zusammenhang mit einem insolvenzver-
fahren, das über das Vermögen des Versicherungsneh-
mers eröffnet wurde oder eröffnet werden soll;

d)  in enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- 
sowie im Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten;

e)  in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen
eines halte- oder Parkverbots;

f )   in Asylrechtsverfahren und Ausländerrechtsverfahren;
g)  in ursächlichem zusammenhang mit der Vergabe oder

Ablehnung eines Kinderbetreuungsplatzes.
(4) a)  mehrerer Versicherungsnehmer desselben rechtsschutz-

versicherungsvertrages untereinander, mitversicherter 
Personen untereinander und mitversicherter Personen 
gegen den Versicherungsnehmer;

b)  nichtehelicher und nichteingetragener lebenspartner
(gleich welchen geschlechts) untereinander in ursächli-
chem zusammenhang mit der Partnerschaft, auch nach 
deren Beendigung;

c)  aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach eintritt
des rechtsschutzfalles auf den Versicherungsnehmer 
übertragen wurden oder übergegangen sind;

d)  aus vom Versicherungsnehmer in eigenem namen
geltend gemachten Ansprüchen anderer Personen oder 
aus einer haftung für Verbindlichkeiten anderer Personen.

(5)  soweit in den Fällen des § 2 a) bis h) ein ursächlicher
zusammenhang mit einer vom Versicherungsnehmer vor-
sätzlich begangenen straftat besteht. stellt sich ein solcher 
zusammenhang im nachhinein heraus, ist der Versiche-
rungsnehmer zur rückzahlung der leistungen verpflichtet, 
die der Versicherer für ihn erbracht hat.

inhAlt der VersiCherung
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inhAlt der VersiCherung
§ 3a ableHnung deS RecHTSScHuTzeS Wegen  
mangelndeR eRFolgSauSSicHTen odeR Wegen 
muTWilligkeiT  

(1)  der Versicherer kann den rechtsschutz ablehnen, wenn
seiner Auffassung nach
a)  in einem der Fälle des § 2 a) bis g) die Wahrnehmung der

rechtlichen interessen keine hinreichende Aussicht auf erfolg 
hat oder

b)  die Wahrnehmung der rechtlichen interessen mutwillig
ist. mutwilligkeit liegt dann vor, wenn der durch die Wahr-
nehmung der rechtlichen interessen voraussichtlich  
entstehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung der  
berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in 
einem groben missverhältnis zum angestrebten erfolg  
steht.

die Ablehnung ist dem Versicherungsnehmer in diesen Fällen  
unverzüglich unter Angabe der gründe schriftlich mitzuteilen.
(2)  hat der Versicherer seine leistungspflicht gemäß Absatz 1

verneint und stimmt der Versicherungsnehmer der Auffas-
sung des Versicherers nicht zu, kann er den für ihn tätigen 
oder noch zu beauftragenden rechtsanwalt auf Kosten des 
Versicherers veranlassen, diesem gegenüber eine begrün-
dete stellungnahme abzugeben, ob die Wahrnehmung 
rechtlicher interessen in einem angemessenen Verhältnis 
zum angestrebten erfolg steht und hinreichende Aussicht 
auf erfolg verspricht. die entscheidung ist für beide teile 
bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen 
sach- und rechtslage erheblich abweicht. 

(3)  der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist 
von mindestens einem monat setzen, binnen der der 
Versicherungsnehmer den rechtsanwalt vollständig und 
wahrheitsgemäß über die sachlage zu unterrichten und die 
Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die stellungnahme 
gemäß Absatz 2 abgeben kann. Kommt der Versicherungs-
nehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom Versi-
cherer gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungsschutz. 
der Versicherer ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer 
ausdrücklich auf die mit dem Fristablauf verbundene rechts-
folge hinzuweisen.

§ 4 VoRauSSeTzungen FüR den anSpRucH auF 
RecHTSScHuTz  

(1)  Anspruch auf rechtsschutz besteht nach eintritt eines 
rechtsschutzfalles
a)  im schadenersatz-rechtsschutz gemäß § 2 a) mit dem

eintritt des schadens;
b)  im Beratungs-rechtsschutz für Familien- und erbrecht 

sowie im recht der eingetragenen lebenspartnerschaft 
gemäß § 2 k) von dem ereignis an, das die Änderung der 
rechtslage des Versicherungsnehmers oder einer mitver-
sicherten Person zur Folge hat;

c)  im Beratungs-rechtsschutz für Betreuungsverfahren und
Vorsorgeverfügungen gemäß § 2 p) mit Beantragung des 
Betreuungsverfahrens in Bezug auf den Versicherungs-
nehmer oder die mitversicherten Personen (Anregungsver-
fahren). ist eine Betreuungsverfügung bereits ergangen, 
richtet sich der eintritt des rechtsschutzfalles nach § 
4 (1) d). Für Vorsorgeverfügungen besteht Anspruch auf 
rechtsschutz bei Vorliegen eines Beratungsbedürfnisses 
in eigenen Angelegenheiten;

d)  in allen anderen Fällen von dem zeitpunkt an, zu dem der
 

Versicherungsnehmer oder ein anderer einen Verstoß 
gegen rechtspflichten oder rechtsvorschriften begangen 
hat oder begangen haben soll.
die Voraussetzungen nach a) bis d) müssen nach Beginn 
des Versicherungsschutzes gemäß § 7 und vor dessen 
Beendigung eingetreten sein. Für die leistungsarten nach 
§ 2 b) bis f), o) sowie q) besteht Versicherungsschutz 
jedoch erst nach Ablauf von drei monaten nach Versiche-
rungsbeginn (Wartezeit). die Wartezeit entfällt, soweit 
es sich um die Wahrnehmung rechtlicher interessen aus 
einem Vertragsverhältnis in Bezug auf ein Kraftfahrzeug, 
um eine kraftfahrzeugbezogene steuerliche Angelegenheit 
nach § 2 e) oder eine sozialrechtliche Angelegenheit im 
zusammenhang mit einem Verkehrsunfall nach § 2 f)  
handelt.
Für die leistungsart nach § 2 g) bb) besteht eine War-
tezeit von drei monaten mit Ausnahme der verwaltungs-
rechtlichen Verfahren über die Vergabe von studienplät-
zen, für die eine Wartezeit von einem Jahr besteht.

(2) erstreckt sich der rechtsschutzfall über einen zeitraum, ist
dessen Beginn maßgeblich. sind für die Wahrnehmung recht-
licher interessen mehrere rechtsschutzfälle ursächlich, ist 
der erste entscheidend, wobei jedoch jeder rechtsschutzfall 
außer Betracht bleibt, der länger als ein Jahr vor Beginn des 
Versicherungsschutzes für den betroffenen gegenstand der 
Versicherung eingetreten oder, soweit sich der rechtsschutz-
fall über einen zeitraum erstreckt, beendet ist.

(3) es besteht kein rechtsschutz, wenn 
a)  eine Willenserklärung oder rechtshandlung, die vor oder 

innerhalb von drei monaten (Wartezeit) nach Versiche-
rungsbeginn im sinne des § 7 ArB vorgenommen wurde, 
den Verstoß nach § 4 Abs. 1 d) ausgelöst hat;

b)  der Anspruch auf rechtsschutz erstmals später als drei
Jahre nach Beendigung des Versicherungsschutzes für 
den betroffenen gegenstand der Versicherung geltend 
gemacht wird.

(4)  im steuer-rechtsschutz (§ 2 e) besteht kein rechtsschutz,
wenn die tatsächlichen oder behaupteten Voraussetzungen 
für die der Angelegenheit zugrunde liegende steuer- oder Ab-
gabenfestsetzung vor dem im Versicherungsschein bezeich-
neten Versicherungsbeginn eingetreten sind oder eingetreten 
sein sollen.

§ 4a VeRSicHeReRWecHSel 

(1)  sofern im Versicherungsschein nichts anderes vereinbart ist, 
besteht in Abweichung von § 4 Abs. 1 und Abs. 4 Anspruch 
auf rechtsschutz, wenn
a)  eine Willenserklärung oder rechtshandlung, die vor Be-

ginn des Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, in 
die Vertragslaufzeit eines Vorversicherers fällt und der 
Verstoß gem. § 4 Abs. 1 d) erst während der Vertrags-
laufzeit des Versicherungsvertrages eintritt; allerdings nur 
dann, wenn bezüglich des betroffenen risikos lückenloser 
Versicherungsschutz besteht;

b)  der Versicherungsfall in die Vertragslaufzeit eines
Vorversicherers fällt und der Anspruch auf rechtsschutz 
später als drei Jahre nach ende der Vertragslaufzeit eines 
Vorversicherers gegenüber dem Versicherer geltend ge-
macht wird; allerdings nur dann, wenn der Versicherungs-
nehmer die meldung beim Vorversicherer nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig versäumt hat und bezüglich des 
betroffenen risikos lückenloser Versicherungsschutz 
besteht;

c)  im steuer-rechtsschutz (§ 2e) die tatsächlichen oder be-
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haupteten Voraussetzungen für die der Angelegenheit 
zugrunde liegende steuer- oder Abgabenfestsetzung 
während der laufzeit eines Vorversicherers eingetreten 
sind oder eingetreten sein sollen und der Verstoß gem. 
§ 4 Abs. 1 d) erst während der Vertragslaufzeit des 
Versicherungsvertrages eintritt; allerdings nur dann, wenn 
bezüglich des betroffenen risikos lückenloser Versiche-
rungsschutz besteht.

(2)  rechtsschutz wird in dem umfang gewährt, der zum zeit-
punkt des eintritts des rechtsschutzfalles bestanden hat, 
höchstens jedoch im umfang des Vertrages des nachversi-
cherers.

§ 5 leiSTungSumFang 

(1) der Versicherer erbringt und vermittelt dienstleistungen zur
Wahrnehmung rechtlicher interessen und trägt
a)  bei eintritt des rechtsschutzfalles im inland die Vergütung

eines für den Versicherungsnehmer tätigen rechtsanwal-
tes bis zur höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort 
des zuständigen gerichtes ansässigen rechtsanwaltes. 
Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km luft-
linie vom zuständigen gericht entfernt und erfolgt eine 
gerichtliche Wahrnehmung seiner interessen, trägt der 
Versicherer bei den leistungsarten gemäß § 2 a) bis g) 
die Kosten in der 1. instanz für einen im landgerichtsbe-
zirk des Versicherungsnehmers ansässigen rechtsanwalt 
bis zur höhe der gesetzlichen Vergütung eines rechtsan-
waltes, der lediglich den Verkehr mit dem Prozessbevoll-
mächtigten führt.
der Versicherer trägt in den Fällen, in denen das rechts-
anwaltsvergütungsgesetz (rVg) für die erteilung eines 
mündlichen oder schriftlichen rates oder einer Auskunft 
(Beratung), die nicht mit einer anderen gebührenpflichti-
gen tätigkeit zusammenhängt, und für die Ausarbeitung 
eines gutachtens keine der höhe nach bestimmte 
gebühr festsetzt, folgende gebühren:

–   in Angelegenheiten, in denen bei einer anwaltlichen
Vertretung die gebühren nach gegenstandswert berech-
net werden, die angemessene Vergütung bis zur höhe 
einer 1,0- gebühr, höchstens jedoch 250 € netto,

–   in allen anderen Fällen die angemessene Vergütung,
höchstens jedoch 250 € netto,

–   für ein erstes Beratungsgespräch höchstens 190 € netto. 
die gesetzlichen Bestimmungen über die Anrechnung der 
Beratungsgebühr auf die gebühren einer weiter gehenden 
tätigkeit bleiben unberührt.
b)  bei eintritt eines rechtsschutzfalles im Ausland die

Vergütung eines für den Versicherungsnehmer tätigen am 
Ort des zuständigen gerichtes ansässigen ausländischen 
oder eines im inland zugelassenen rechtsanwaltes. im 
letzteren Fall trägt der Versicherer die Vergütung bis zur 
höhe der gesetzlichen Vergütung, die entstanden wäre, 
wenn das gericht, an dessen Ort der rechtsanwalt an-
sässig ist, zuständig wäre. Wohnt der Versicherungsneh-
mer mehr als 100 km luftlinie vom zuständigen gericht 
entfernt und ist ein ausländischer rechtsanwalt für den 
Versicherungsnehmer tätig, trägt der Versicherer die 
Kosten in der 1. instanz für einen im landgerichtsbezirk 
des Versicherungsnehmers ansässigen rechtsanwalt bis 
zur höhe der gesetzlichen Vergütung eines rechtsan-
waltes, der lediglich den Verkehr mit dem ausländischen 
rechtsanwalt führt. ist der rechtsschutzfall durch einen 
Kraftfahrtunfall im europäischen Ausland eingetreten und 

eine regulierung vor dem schadenregulierungsbeauf-
tragten bzw. der entschädigungsstelle im inland erfolglos 
geblieben, so dass eine rechtsverfolgung im Ausland not-
wendig wird, trägt der Versicherer zusätzlich die Kosten 
eines inländischen rechtsanwaltes bei der regulierung 
mit dem schadenregulierungsbeauftragten bzw. der ent-
schädigungsstelle im inland für dessen gesamte tätigkeit 
im rahmen der gesetzlichen gebühren bis zur höhe von 
500 €.

c)  die gerichtskosten einschließlich der entschädigung für
zeugen und sachverständige, die vom gericht herangezo-
gen werden, sowie die Kosten des gerichtsvollziehers;

d)  die gebühren eines schieds- oder schlichtungsverfahrens
bis zur höhe der gebühren, die im Falle der Anrufung 
eines zuständigen staatlichen gerichtes 1. instanz ent-
stehen. die Kosten für mediationsverfahren richten sich 
hingegen ausschließlich nach § 5a ArB 2013.

e)  die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden ein-
schließlich der entschädigung für zeugen und sachver-
ständige, die von der Verwaltungsbehörde herangezogen 
werden, sowie die Kosten der Vollstreckung im Verwal-
tungswege;

f)   die übliche Vergütung
aa) eines öffentlich bestellten technischen sachver-

ständigen oder einer amtlich anerkannten techni-
schen Prüforganisation in Fällen der

–     Verteidigung in verkehrsrechtlichen straf- und Ord-
nungswidrigkeitenverfahren;

–    Wahrnehmung der rechtlichen interessen aus Kauf-
und reparaturverträgen über motorfahrzeugen zu 
lande sowie Anhängern;

bb) eines im Ausland ansässigen sachverständigen in
Fällen der geltendmachung von ersatzansprüchen 
wegen der im Ausland eingetretenen Beschädigung 
eines motorfahrzeuges zu lande sowie Anhängers;

g)  die Kosten der reisen des Versicherungsnehmers zu
einem ausländischen gericht, wenn sein erscheinen 
als Beschuldigter oder Partei vorgeschrieben und zur 
Vermeidung von rechtsnachteilen erforderlich ist. die 
Kosten werden bis zur höhe der für geschäftsreisen von 
deutschen rechtsanwälten geltenden sätze übernom-
men. Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung 
aufgewandte Kosten werden diesem in euro zum Wech-
selkurs des tages erstattet, an dem diese Kosten vom 
Versicherungsnehmer gezahlt wurden.

h)  die dem gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtli-
chen interessen entstandenen Kosten, soweit der Versi-
cherungsnehmer zu deren erstattung verpflichtet ist;

i)   die Kosten eines dolmetschers, wenn der Versicherungs-
nehmer oder die mitversicherten Personen im Ausland 
verhaftet oder mit haft bedroht werden.

(2) a)  der Versicherungsnehmer kann die übernahme der vom
Versicherer zu tragenden Kosten verlangen, sobald er 
nachweist, dass er zu deren zahlung verpflichtet ist oder 
diese Verpflichtung bereits erfüllt hat.

b) der Versicherer kann eine streitige Forderung mit einem
geringfügigen Wert, die der Versicherungsnehmer gegen 
einen dritten geltend macht, erstatten, wenn die zu erwar-
tenden Kosten für die rechtsverfolgung in keinem wirt-
schaftlichen Verhältnis zum beabsichtigten ziel stehen.

(3) der Versicherer trägt nicht
a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne rechtspflicht

übernommen hat;
b) Kosten, die im zusammenhang mit einer einverständli-

inhAlt der VersiCherung
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chen erledigung oder einigung entstanden sind, soweit 
sie nicht dem Verhältnis des vom Versicherungsnehmer 
angestrebten ergebnisses zum erzielten ergebnis ent-
sprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende 
Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist;

c)  die im Versicherungsschein vereinbarte selbstbeteiligung
je rechtsschutzfall;

d)  Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren
zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel 
entstehen;

e)  Kosten aufgrund von zwangsvollstreckungsmaßnahmen,
die später als fünf Jahre nach rechtskraft des Voll- 
streckungstitels eingeleitet werden;

f)   Kosten für strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach
rechtskraft einer geldstrafe oder -buße unter 250 €;

g)  Kosten, zu deren übernahme ein anderer verpflichtet
wäre, wenn der rechtsschutzversicherungsvertrag nicht 
bestünde;

h)  Kosten im rahmen einer einverständlichen regelung für
Forderungen, die selbst nicht streitig waren, oder Kosten, 
die auf den nicht versicherten teil von schadenfällen 
entfallen.

(4)  der Versicherer zahlt in jedem rechtsschutzfall höchstens 
die vereinbarte Versicherungssumme. zahlungen für den 
Versicherungsnehmer und mitversicherte Personen aufgrund 
desselben rechtsschutzfalles werden hierbei zusammen-
gerechnet. dies gilt auch für zahlungen aufgrund mehrerer 
rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammen-
hängen. die selbstbeteiligung – sofern vereinbart – gilt je 
rechtsschutzfall.

(5)  der Versicherer sorgt für  
a)   die übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen 

interessen des Versicherungsnehmers im Ausland 
notwendigen schriftlichen unterlagen und trägt die dabei 
anfallenden Kosten;

     b)   die zahlung eines zinslosen darlehens bis zu der verein- 
barten höhe für eine Kaution, die gestellt werden muss, 
um den Versicherungsnehmer einstweilen von strafverfol-
gungsmaßnahmen zu verschonen. der Versicherer ist be-
rechtigt, die Kaution an die zuständige Behörde zu zahlen.

(6) Alle Bestimmungen, die den rechtsanwalt betreffen, gelten
entsprechend 
 a)   in Angelegenheiten der freiwilligen gerichtsbarkeit und 

im Beratungs-rechtsschutz im Familien- und erbrecht 
sowie im recht der eingetragenen lebenspartnerschaft (§ 
2 k) für notare;

b)  im steuer-rechtsschutz (§ 2 e) für Angehörige der steuer-
beratenden Berufe;

c)  bei Wahrnehmung rechtlicher interessen im Ausland für
dort ansässige rechts- und sachkundige Bevollmächtigte.

§ 5a einbezieHung deS auSSeRgeRicHTlicHen  
mediaTionSVeRFaHRenS  

(1)  mediation ist ein Verfahren zur freiwilligen, außergerichtlichen
streitbeilegung, bei dem die Parteien mit hilfe der mode-
ration eines neutralen dritten, des mediators, eine eigen-
verantwortliche Problemlösung erarbeiten. der Versicherer 
vermittelt dem Versicherungsnehmer einen mediator zur 
durchführung des mediationsverfahrens in deutschland und 
trägt dessen Kosten im rahmen von Abs. 3. 

(2)  der rechtsschutz für mediation erstreckt sich auf folgend 
leistungsarten (§ 2)  
•   Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) 
•   Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b) 
•   Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c) 
•   Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) 
•   Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h) 
•    Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht sowie 

im recht der eingetragenen lebenspartnerschaft (§ 2 k).
      •    Der Versicherer übernimmt statt der Kosten für Rat oder 

Auskunft die Kosten einer außergerichtlichen streitbeile-
gung durch mediation.

      •    Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 l)
(3) der Versicherer trägt den auf den Versicherungsnehmer ent-

fallenden Anteil an den Kosten des vom Versicherer vermit-
telten mediators von bis zu 8 sitzungsstunden bis maximal 
180 € je stunde. sind am mediationsverfahren auch nicht 
versicherte Personen beteiligt, übernimmt der Versicherer 
die Kosten anteilig im Verhältnis versicherter zu nicht versi-
cherten Personen.

(4) Für die tätigkeit des mediators ist der Versicherer nicht ver-
antwortlich. soweit vorstehend nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 1, 
3, 4, 7 bis 14, 16, 17, 19 und 20 ArB 2013 entsprechend.

§ 6 ÖRTlicHeR gelTungSbeReicH  

(1)  rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher
interessen in europa, den Anliegerstaaten des mittelmeeres, 
auf den Kanarischen inseln oder auf madeira erfolgt und ein 
gericht oder eine Behörde in diesem Bereich gesetzlich zu-
ständig ist oder zuständig wäre, wenn ein gerichtliches oder 
behördliches Verfahren eingeleitet werden würde.

(2)  Für die Wahrnehmung rechtlicher interessen außerhalb des
geltungsbereichs nach Absatz 1 trägt der Versicherer bei 
rechtsschutzfällen, die dort während eines Aufenthaltes ein-
treten, die Kosten nach § 5 (1) bis zu einem höchstbetrag 
von 200.000 €.

(3)  entsprechende Kosten bis zu dem genannten höchstbetrag
von 200.000 € werden auch für die Wahrnehmung rechtli-
cher interessen aus Verträgen im privaten, nicht beruflichen 
Bereich übernommen, die über das internet abgeschlossen 
werden, soweit eine interessenwahrnehmung außerhalb des 
geltungsbereiches gemäß Absatz 1 erfolgt.

(4)  der Versicherungsschutz außerhalb des geltungsbereiches
nach Absatz 1 ist neben den in § 3 genannten rechtsange-
legenheiten auch ausgeschlossen in ursächlichem zusam-
menhang mit jeglichem erwerb oder der Veräußerung von 
dinglichen rechten oder teilzeitnutzungsrechten (timesha-
ring) an grundstücken, gebäuden oder gebäudeteilen.

2. VeRSicHeRungSVeRHälTniS

§ 7 beginn deS VeRSicHeRungSScHuTzeS  

der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ers-
ten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im sinne 
von § 9 B Absatz 1 satz 1 zahlt. eine vereinbarte Wartezeit 
bleibt unberührt.
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§ 8 daueR und ende deS VeRTRageS  

(1)  Vertragsdauer
der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene 
zeit abgeschlossen.

(2)  stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem 
Vertragspartner spätestens drei monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen 
ist.

(3)  Vertragsbeendigung
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen zeitpunkt. 
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der 
Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes dar-
auf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss 
dem Vertragspartner spätestens drei monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

§ 9 beiTRag  

a. beitrag und Versicherungssteuer

(1)  Beitragszahlung
die Versicherungsperiode (§ 12 VVg) beträgt stets einen 
monat. die Beiträge sind – soweit nichts anderes vereinbart 
wird – entsprechend der Versicherungsperiode als monats-
beiträge zu entrichten. die Beiträge können auch im Voraus 
als Jahres-, halbjahres- oder Vierteljahresbeitrag entrichtet 
werden. im Voraus entrichtete Beiträge werden entsprechend 
der gewählten zahlweise rabattiert.

(2)  Versicherungssteuer
der in rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungs-
steuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom 
gesetz bestimmten höhe zu entrichten hat.

b. zahlung und Folgen verspäteter zahlung/erster oder  
einmaliger beitrag

(1)  Fälligkeit der zahlung 
der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 
Ablauf von zwei Wochen nach zugang des Versicherungs-
scheins fällig. ist eine unterjährige zahlweise vereinbart, 
gilt als erster Beitrag nur der entsprechende teilbetrag des 
ersten Jahresbeitrages.

(2)  späterer Beginn des Versicherungsschutzes 
zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-
gen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren 
zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem 
zeitpunkt. das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

(3)  rücktritt 
zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zu-
rücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. der Versiche-
rer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

c. zahlung und Folgen verspäteter zahlung/Folgebeitrag

(1)  die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten zeit-
punkt fällig.

(2)  Verzug
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne mahnung in Verzug, es sei denn, 
dass er die verspätete zahlung nicht zu vertreten hat. der 
Versicherer ist berechtigt, ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen schadens zu verlangen.

(3)  zahlungsaufforderung
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
textform eine zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei 
Wochen betragen muss. die Bestimmung ist nur wirksam, 
wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, zinsen 
und Kosten im einzelnen beziffert und die rechtsfolgen 
angibt, die nach den Absätzen 4 und 5 mit dem Fristablauf 
verbunden sind.

(4)  Kein Versicherungsschutz
ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser zahlungs-
frist noch mit der zahlung in Verzug, besteht ab diesem 
zeitpunkt bis zur zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er 
mit der zahlungsaufforderung nach Absatz 3 darauf hingewie-
sen wurde.

(5)  Kündigung
ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser zahlungs-
frist noch mit der zahlung in Verzug, kann der Versicherer 
den Vertrag ohne einhaltung einer Frist kündigen, wenn er 
den Versicherungsnehmer mit der zahlungsaufforderung 
nach Absatz 3 darauf hingewiesen hat. hat der Versiche-
rer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach 
innerhalb eines monats den angemahnten Betrag, besteht 
der Vertrag fort. Für rechtsschutzfälle, die zwischen dem in 
Absatz 4 genannten zeitpunkt (Ablauf der zahlungsfrist) und 
der zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versiche-
rungsschutz.

d. Rechtzeitigkeit der zahlung bei lastschriftermächtigung und 
Sepa-lastschriftverfahren

(1)  rechtzeitige zahlung
ist die einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, 
muss der Versicherungsnehmer dafür sorgen, dass der Bei-
trag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann. Konnte 
der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die 
zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich 
nach einer in textform abgegebenen zahlungsaufforderung 
des Versicherers erfolgt. 

(2)  Beendigung des lastschriftverfahrens
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der 
Versicherungsnehmer die lastschriftermächtigung oder den 
sePA-lastschrifteinzug widerrufen hat, oder hat der Versiche-
rungsnehmer aus anderen gründen zu vertreten, dass der 
Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer be-
rechtigt, künftig zahlung außerhalb des lastschriftverfahrens 
zu verlangen. der Versicherungsnehmer ist zur übermittlung 
des Beitrages erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer 
hierzu in textform aufgefordert worden ist.

e. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter zahlung

ist der Versicherungsnehmer mit der zahlung eines monats-, 
Vierteljahres- oder halbjahresbeitrages ganz oder teilweise in 
Verzug geraten, ist der noch ausstehende rest des Jahresbei-
trages sofort fällig. Ferner kann der Versicherer für die zukunft 
jährliche Beitragszahlung verlangen.

VersiCherungsVerhÄltnis
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F. beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, 
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den 
teil des Beitrages, der dem zeitraum entspricht, in dem Ver-
sicherungsschutz bestanden hat.

g. Schadenfreiheitsrabatt

(1)  Verbleibt der rechtsschutzvertrag, bei dem keine selbstbetei-
ligung vereinbart ist, 2 Versicherungsjahre schadenfrei, so 
wird zum Beginn des 3. Versicherungsjahres ein schaden-
freiheitsrabatt von 5 % berücksichtigt. Bei weiterer scha-
denfreiheit bis zum ende des 4. Versicherungsjahres wird 
zum Beginn des 5. Versicherungsjahres ein schadenfrei-
heitsrabatt von insgesamt 7,5 % berücksichtigt. Bei weiterer 
schadenfreiheit bis zum ende des 6. Versicherungsjahres 
wird zum Beginn des 7. Versicherungsjahres ein schadenfrei-
heitsrabatt von insgesamt 10 % berücksichtigt.

(2)  Verbleibt der rechtsschutzvertrag, bei dem eine selbstbetei-
ligung in höhe von 150 € vereinbart ist, 2 Versicherungsjahre 
schadenfrei, so wird zum Beginn des 3. Versicherungsjahres 
die selbstbeteiligung auf 100 € gesenkt. Bei weiterer scha-
denfreiheit bis zum ende des 4. Versicherungsjahres wird 
zum Beginn des 5. Versicherungsjahres die selbstbeteiligung 
auf 50 € gesenkt. Bei weiterer schadenfreiheit bis zum ende 
des 6. Versicherungsjahres entfällt die selbstbeteiligung 
zum Beginn des 7. Versicherungsjahres.

(3) Verbleibt der rechtsschutzvertrag, bei dem eine selbstbe-
teiligung in höhe von 300 € vereinbart ist, 2 Versicherungs-
jahre schadenfrei, so wird zum Beginn des 3. Versicherungs-
jahres die selbstbeteiligung auf 200 € gesenkt. Bei weiterer 
schadenfreiheit bis zum ende des 4. Versicherungsjahres 
wird zum Beginn des 5. Versicherungsjahres die selbstbetei-
ligung auf 100 € gesenkt. Bei weiterer schadenfreiheit bis 
zum ende des 6. Versicherungsjahres entfällt die selbstbe-
teiligung zum Beginn des 7. Versicherungsjahres.

der jeweilige schadenfreiheitsrabatt entfällt zur nächsten haupt-
fälligkeit vollständig, wenn der Versicherer eine zahlung erbracht 
hat. Verbleibt der rechtsschutzvertrag ab dieser hauptfälligkeit 
schadenfrei, kann erneut ein schadenfreiheitsrabatt gemäß 
Absatz 1, 2 oder 3 erworben werden.
Vertragsänderungen unterbrechen schadenfreie zeiten nicht, 
auch wenn ein schadenfreiheitsrabatt vor der Vertragsänderung 
nicht Vertragsbestandteil war. 

H. beitragsfreistellung bei arbeitslosigkeit

(1) Wird der im Versicherungsschein genannte Versicherungs-
nehmer während der vereinbarten laufzeit des Versiche-
rungsvertrages arbeitslos, kann er die Freistellung von 
der Verpflichtung zur zahlung des Versicherungsbeitrages 
beantragen.

(2) Arbeitslos im sinne dieser Vorschrift ist, wer Anspruch auf
Arbeitslosengeld gemäß § 117 sgB iii hat. dem Versiche-
rer ist die Arbeitslosigkeit durch Vorlage einer amtlichen 
Bescheinigung nachzuweisen.

(3) die Beitragsfreistellung beginnt mit der Fälligkeit des ersten
unbezahlten Folgebeitrages nach eintritt der Arbeitslosigkeit 
und ist auf ein Jahr begrenzt. Bereits geleistete Beiträge wer-
den nicht erstattet. Während der Beitragsfreistellung ruht der 
Vertrag; für rechtsschutzfälle, die während dieses zeitraums 
eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.
die Beitragsfreistellung endet vorzeitig, wenn die Arbeitslo-
sigkeit gemäß Absatz 2 satz 1 nicht mehr besteht. der 

Wegfall der Arbeitslosigkeit ist dem Versicherer unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. 
Ab Wegfall der Arbeitslosigkeit oder nach Ablauf des beitrags-
freien Jahres ist der vereinbarte Versicherungsbeitrag für das 
kommende Versicherungsjahr wieder an den Versicherer zu 
leisten. der Versicherer informiert den Versicherungsnehmer 
über die höhe des zu leistenden Versicherungsbeitrages. die 
vertraglich vereinbarte laufzeit des Versicherungsvertrages 
verlängert sich um den zeitraum der Beitragsfreistellung.

§ 10 beiTRagSanpaSSung  

Statistische ermittlung durch einen unabhängigen Treuhänder

(1)  ein unabhängiger treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli eines
jeden Jahres einen Veränderungswert für die Beitragsanpas-
sung. der treuhänder legt bei seiner ermittlung die daten 
einer möglichst großen zahl von unternehmen, die die 
rechtsschutzversicherung anbieten, zugrunde, so dass der 
von ihm ermittelte Wert den gesamten markt der rechts-
schutzversicherung bestmöglich widerspiegelt. der ermitt-
lung des Veränderungswerts liegt folgende Fragestellung 
(Berechnungsmethode) zugrunde:

um wie viel Prozent hat sich im letzten Kalenderjahr der 
Bedarf für zahlungen (das heißt: das Produkt von scha-
denhäufigkeit und durchschnitt der schadenzahlungen) 
gegenüber dem vorletzten Kalenderjahr (Bezugsjahre) erhöht 
oder vermindert?

(Als schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl 
der in diesem Jahr gemeldeten Versicherungsfälle, geteilt 
durch die Anzahl der im Jahresmittel versicherten risiken. 
mit anderen Worten: die schadenhäufigkeit gibt an, für wie 
viel Prozent der versicherten Verträge ein schaden gemeldet 
worden ist. um den durchschnitt der schadenzahlungen 
eines Kalenderjahres zu berechnen, werden alle in diesem 
Jahr erledigten Versicherungsfälle betrachtet. die summe 
der insgesamt geleisteten zahlungen für diese Versiche-
rungsfälle wird durch deren Anzahl geteilt.)
Veränderungen, die aus leistungsverbesserungen (zum 
Beispiel: einschluss einer neuen leistungsart) herrühren, 
berücksichtigt der treuhänder nur, wenn die leistungsver-
besserungen in beiden Vergleichsjahren zum leistungsinhalt 
gehörten.
der treuhänder ermittelt den Veränderungswert getrennt für 
folgende Vertragsgruppen:

•   Verkehrs-, Fahrzeug- und Fahrer-rechtsschutz,
•   Privat- und Berufs-Rechtsschutz, Rechtsschutz für

selbständige oder Firmen, Vereins- sowie Wohnungs- und 
grundstücks-rechtsschutz,

•   Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz sowie Rechts-
schutz für landwirte,

•   Rechtsschutz für Selbständige oder Firmen mit Privat-,
Berufs-, Verkehrs- sowie Wohnungs- und grundstücks-
rechtsschutz.

innerhalb jeder Vertragsgruppe wird der Veränderungswert 
getrennt für Verträge mit und ohne selbstbeteiligung ermit-
telt. die so ermittelten Veränderungswerte gelten jeweils ein-
heitlich für alle in der gruppe zusammengefassten Verträge 
mit bzw. ohne selbstbeteiligung.

der treuhänder rundet einen nicht durch 2,5 teilbaren  
Veränderungswert auf die nächstkleinere positive durch 
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2,5 teilbare zahl ab (beispielsweise wird 8,4 % auf 7,5 % 
abgerundet.) bzw. auf die nächstgrößere negative durch 2,5 
teilbare zahl auf (beispielsweise wird – 8,4 % auf – 7,5 % auf-
gerundet). Veränderungswerte im Bereich von – 5 % bis + 5 % 
werden nicht gerundet.

ermittlung auf grundlage unternehmenseigener zahlen

(2) Auf der grundlage unserer unternehmenseigenen zahlen
ermitteln wir bis zum 1. Juli eines jeden Jahres den für unser 
unternehmen individuellen Veränderungswert. dabei wenden 
wir die für die ermittlung durch den unabhängigen treuhän-
der geltenden regeln entsprechend an.

Welches ist der für die anpassung des beitrags maßgebliche 
Veränderungswert?

(3) grundsatz: Für die Beitragsanpassung (erhöhung oder sen-
kung) ist grundsätzlich der Veränderungswert maßgeblich, 
den der unabhängige treuhänder ermittelt hat.

ausnahme: Wir vergleichen unseren unternehmensindividuellen 
Veränderungswert mit dem vom treuhänder ermittelten Wert. 
unser unternehmensindividueller Wert ist dann für die Beitrags-
anpassung maßgeblich, wenn dieser Vergleich ergibt,
•    dass unser Wert unter dem vom Treuhänder ermittelten

Wert liegt und 
•    dies auch in den zwei letzten Kalenderjahren der Fall war, in

denen eine Beitragsanpassung zulässig war.

die zu betrachtenden Kalenderjahre müssen nicht notwendig 
unmittelbar aufeinander folgen.

unterbleiben einer beitragsanpassung

(4)  eine Beitragsanpassung unterbleibt, wenn der vom unab-
hängigen treuhänder ermittelte Veränderungswert geringer 
+5 % oder größer –5 % ist. dieser Veränderungswert wird bei 
der ermittlung der Voraussetzungen für die nächste Beitrags-
anpassung mit berücksichtigt. (dies geschieht, indem das 
Bezugsjahr so lange beibehalten wird, bis die 5 %-grenze 
erreicht wird. es wird immer der Bedarf für zahlungen aus 
dem jeweiligen Vorjahr mit dem Bedarf für zahlungen aus 
dem „festgehaltenen“ Bezugsjahr verglichen.)
unabhängig von der höhe des Veränderungswerts unterbleibt 
eine Beitragsanpassung bei Verträgen, bei denen seit dem 
Versicherungsbeginn noch nicht 12 monate abgelaufen sind.

erhöhung oder Senkung des beitrags

(5)  Wenn der maßgebliche Veränderungswert +5 % oder mehr
beträgt, sind wir berechtigt, den Beitrag entsprechend zu 
erhöhen. der angepasste Beitrag darf nicht höher sein als 
der für neuverträge geltende tarifbeitrag. Wenn der maßgeb-
liche Veränderungswert –5 % oder weniger beträgt, sind wir 
verpflichtet, den Beitrag entsprechend zu senken.

Wann wird die beitragsanpassung wirksam?

(6)  die Beitragsanpassung wird zu Beginn des zweiten monats
wirksam, der auf unsere mitteilung über die Beitragsan-
passung folgt. sie gilt für alle Beiträge, die nach unserer 
mitteilung ab einschließlich 1. Oktober fällig werden. in der 
mitteilung weisen wir sie auf ihr außerordentliches Kündi-
gungsrecht hin.

ihr außerordentliches kündigungsrecht

(7)  Wenn sich der Beitrag erhöht, können sie den Versicherungs-

vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. sie können frühes-
tens jedoch zu dem zeitpunkt kündigen, an dem die Beitrags-
erhöhung wirksam wird. ihre Kündigung muss uns innerhalb 
eines monats zugehen, nachdem ihnen unsere mitteilung 
über die Beitragsanpassung zugegangen ist.
Wenn sich der Beitrag ausschließlich wegen einer erhöhung 
der Versicherungssteuer erhöht, steht ihnen das recht zur 
außerordentlichen Kündigung nicht zu.

(8)  Falls ermittlungen nach § 10 Absatz 1 für alle oder einzelne
Produkte der AdVOCArd nicht stattfinden oder nicht anwend-
bar sind, ermittelt ein unabhängiger treuhänder, um wie viel 
Prozent sich für die rechtsschutzversicherung das Produkt 
von schadenhäufigkeit und durchschnitt der schadenzahlun-
gen der AdVOCArd rechtsschutzversicherung Ag im vergan-
genen Kalenderjahr erhöht oder vermindert hat. die weiteren 
regelungen in § 10 finden entsprechende Anwendung.

§ 11 ändeRungen deR FüR die beiTRagSbeRecHnung 
WeSenTlicHen umSTände  

(1) tritt nach Vertragsabschluss ein umstand ein, der nach
dem tarif des Versicherers einen höheren als den verein-
barten Beitrag rechtfertigt, kann der Versicherer vom eintritt 
dieses umstandes an für die hierdurch entstandene höhere 
gefahr den höheren Beitrag verlangen. Wird die höhere 
gefahr nach dem tarif des Versicherers auch gegen einen 
höheren Beitrag nicht übernommen, kann der Versicherer die 
Absicherung der höheren gefahr ausschließen. erhöht sich 
der Beitrag wegen der gefahrerhöhung um mehr als 10 % 
oder schließt der Versicherer die Absicherung der höheren 
gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines monats nach zugang der mitteilung des 
Versicherers ohne einhaltung einer Frist kündigen. in der 
mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf 
dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. der Versicherer kann 
seine rechte nur innerhalb eines monats nach Kenntnis 
ausüben.

(2)  tritt nach Vertragsabschluss ein umstand ein, der nach dem
tarif des Versicherers einen geringeren als den vereinbarten 
Beitrag rechtfertigt, kann der Versicherer vom eintritt dieses 
umstandes an nur noch den geringeren Beitrag verlangen. 
zeigt der Versicherungsnehmer diesen umstand dem Versi-
cherer später als zwei monate nach dessen eintritt an, wird 
der Beitrag erst vom eingang der Anzeige an herabgesetzt.

(3)  der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb
eines monates nach zugang einer Aufforderung die zur Bei-
tragsberechnung erforderlichen Angaben zu machen. Verletzt 
der Versicherungsnehmer diese Pflicht, kann der Versicherer 
den Vertrag unter einhaltung einer Frist von einem monat 
kündigen, wenn die Pflichtverletzung des Versicherungsneh-
mers vorsätzlich oder grob fahrlässig war. das nichtvorliegen 
der groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen. macht der Versicherungsnehmer bis zum Fristab-
lauf diese Angaben vorsätzlich unrichtig oder unterlässt er 
die erforderlichen Angaben vorsätzlich und tritt der Versiche-
rungsfall später als einen monat nach dem zeitpunkt ein, in 
dem die Angaben dem Versicherer hätten zugehen müssen, 
so hat der Versicherungsnehmer keinen Versicherungs-
schutz, es sei denn, dem Versicherer war der eintritt des 
umstandes zu diesem zeitpunkt bekannt. 
Beruht das unterlassen der erforderlichen Angaben oder 
die unrichtige Angabe auf grober Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer den umfang des Versicherungsschutzes in einem 
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der schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis kürzen. das nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu be-
weisen. der Versicherungsnehmer hat gleichwohl Versiche-
rungsschutz, wenn zum zeitpunkt des Versicherungsfalls die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und 
er nicht gekündigt hat. gleiches gilt, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die gefahr weder für den eintritt 
des Versicherungsfalls noch den umfang der leistung des 
Versicherers ursächlich war.

(4)  die vorstehenden regelungen finden keine Anwendung, wenn
sich die gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
umständen als vereinbart anzusehen ist, dass die gefahrer-
höhung mitversichert sein soll.

§ 12 WegFall deS gegenSTandeS deR VeRSicHeRung 
einScHlieSSlicH Tod deS VeRSicHeRungSneHmeRS  

(1)  der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist,
zu dem zeitpunkt, zu dem der Versicherer davon Kenntnis 
erhält, dass das versicherte interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weggefallen ist. in diesem Fall steht ihm der 
Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versiche-
rung nur bis zum zeitpunkt der Kenntniserlangung beantragt 
worden wäre.

(2)  im Falle des todes des Versicherungsnehmers besteht der
Versicherungsschutz bis zum ende der laufenden Beitrags-
periode fort, soweit der Beitrag am todestag gezahlt war und 
nicht aus sonstigen gründen ein Wegfall des gegenstandes 
der Versicherung vorliegt. Wird der nach dem todestag 
nächstfällige Beitrag bezahlt, bleibt der Versicherungsschutz 
in dem am todestag bestehenden umfang aufrechterhalten. 
derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder für den gezahlt 
wurde, wird an stelle des Verstorbenen Versicherungsneh-
mer. er kann innerhalb eines Jahres nach dem todestag 
die Aufhebung des Versicherungsvertrages mit Wirkung ab 
todestag verlangen.

(3)  Wechselt der Versicherungsnehmer die selbst bewohnte
Wohneinheit, geht der Versicherungsschutz auf das neue 
Objekt über. Versichert sind rechtsschutzfälle, die im zusam-
menhang mit der eigennutzung stehen, auch soweit sie erst 
nach dem Auszug aus dem bisherigen Objekt eintreten. das 
gleiche gilt für rechtsschutzfälle, die sich auf das neue Ob-
jekt beziehen und vor dessen geplantem oder tatsächlichem 
Bezug eintreten.

(4)  Wechselt der Versicherungsnehmer ein Objekt, das er für
seine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige 
tätigkeit selbst nutzt, findet Absatz 3 entsprechende Anwen-
dung, wenn das neue Objekt nach dem tarif des Versicherers 
weder nach größe noch nach miet- oder Pachthöhe einen 
höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt.

§ 13 kündigung nacH RecHTSScHuTzFall  

(1)  lehnt der Versicherer den rechtsschutz ab, obwohl er zur
leistung verpflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag vorzeitig kündigen.

(2)  Bejaht der Versicherer seine leistungspflicht für mindestens
zwei innerhalb von zwölf monaten eingetretene rechtsschutz-
fälle, sind der Versicherungsnehmer und der Versicherer 
innerhalb eines monates nach Anerkennung der leistungs-
pflicht für den zweiten oder jeden weiteren rechtsschutzfall 
berechtigt, den Vertrag vorzeitig zu kündigen.

(3)  die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen

monat nach zugang der Ablehnung des rechtsschutzes 
gemäß Absatz 1 oder Anerkennung der leistungspflicht 
gemäß Absatz 2 in schriftform zugegangen sein. Kündigt 
der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 
ihrem zugang beim Versicherer wirksam. der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu 
einem späteren zeitpunkt, spätestens jedoch zum ende des 
laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. eine Kündi-
gung des Versicherers wird einen monat nach ihrem zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam.

(4)  Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur Anspruch
auf den teil des Beitrags, der der abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht.

§ 14 geSeTzlicHe VeRjäHRung  

(1)  die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren. die Fristberechnung richtet sich nach den allge-
meinen Vorschriften des Bürgerlichen gesetzbuches.

(2)  ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver-
sicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der 
Anmeldung bis zu dem zeitpunkt gehemmt, zu dem die 
entscheidung des Versicherers dem Versicherten in textform 
zugeht.

§ 15 RecHTSSTellung miTVeRSicHeRTeR peRSonen  

(1)  Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer
und im jeweils bestimmten umfang für die in §§ 21 bis 24 
sowie 28 bis 30 oder im Versicherungsschein genannten 
sonstigen Personen. Außerdem besteht Versicherungsschutz 
für Ansprüche, die natürlichen Personen aufgrund Verletzung 
oder tötung des Versicherungsnehmers oder einer mitversi-
cherten Person kraft gesetzes zustehen.

(2) mitversicherte lebenspartner sind:
a)  der ehepartner oder
b)  der im Versicherungsschein genannte sonstige lebens-

partner gleich welchen geschlechts, der mit dem unver-
heirateten Versicherungsnehmer in häuslicher gemein-
schaft lebt.

(3) Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungs-
nehmer betreffenden Bestimmungen sinngemäß. der Ver-
sicherungsnehmer kann jedoch widersprechen, wenn eine 
andere mitversicherte Person als sein ehelicher lebenspart-
ner rechtsschutz verlangt.

§ 16 anzeigen, WillenSeRkläRungen,  
anScHRiFTenändeRung  

(1)  Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und erklärun-
gen sind schriftlich abzugeben. sie sollen an die haupt-
verwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen nachträgen als zuständig bezeichnete 
geschäftsstelle gerichtet werden.

(2)  hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenser-
klärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzuge-
ben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an 
die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. die erklärung 
wird zu dem zeitpunkt wirksam, in dem sie ohne die Anschrif-
tenänderung bei regelmäßiger Beförderung dem Versiche-
rungsnehmer zugegangen sein würde.

(3)  hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen
gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen niederlassung die Bestimmungen des 
Absatzes 2 entsprechende Anwendung.

allgemeine bedingungen   11



3. RecHTSScHuTzFall

§ 17 VeRHalTen nacH einTRiTT deS  
RecHTSScHuTzFalleS  

(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher interessen des Versiche-
rungsnehmers nach eintritt eines rechtsschutzfalles erfor-
derlich, hat er
a)  dem Versicherer den rechtsschutzfall unverzüglich – ggf.

auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;
b)  den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über

sämtliche umstände des rechtsschutzfalles zu unterrich-
ten sowie Beweismittel anzugeben und unterlagen auf 
Verlangen zur Verfügung zu stellen;

c)  soweit seine interessen nicht unbillig beeinträchtigt
werden,
aa) Kosten auslösende maßnahmen mit dem Versicherer

abzustimmen, insbesondere vor der erhebung und 
Abwehr von Klagen sowie vor der einlegung von 
rechtsmitteln die zustimmung des Versicherers 
einzuholen;

bb)  für die minderung des schadens im sinne des § 82 
VVg zu sorgen. dies bedeutet, dass die rechtsverfol-
gungskosten so gering wie möglich gehalten werden 
sollen. Von mehreren möglichen Vorgehensweisen 
hat der Versicherungsnehmer die kostengünstigste 
zu wählen, indem er z. B. (Aufzählung nicht abschlie-
ßend):
−   nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn das

ziel kostengünstiger mit einem Prozess erreicht 
werden kann (z. B. Bündelung von Ansprüchen 
oder inanspruchnahme von gesamtschuldnern 
als streitgenossen, erweiterung einer Klage statt 
gesonderter Klageerhebung),

−   auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, die in
der aktuellen situation nicht oder noch nicht 
notwendig sind,

−   vor Klageerhebung die rechtskraft eines anderen
gerichtlichen Verfahrens abwartet, das tatsächli-
che oder rechtliche Bedeutung für den beabsich-
tigten rechtsstreit haben kann,

−   vorab nur einen angemessenen teil der Ansprü-
che einklagt und die etwa nötige gerichtliche 
geltendmachung der restlichen Ansprüche bis zur 
rechtskraft der entscheidung über die teilansprü-
che zurückstellt,

−   in allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze
Frist zur erhebung von Klagen oder zur einlegung 
von rechtsbehelfen zur Verfügung steht, dem 
rechtsanwalt einen unbedingten Prozessauftrag 
erteilt, der auch vorgerichtliche tätigkeiten mit 
umfasst.

der Versicherungsnehmer hat zur minderung des schadens 
Weisungen des Versicherers einzuholen und zu befolgen. er 
hat den rechtsanwalt entsprechend der Weisung zu beauf-
tragen.

(2)  der Versicherer bestätigt den umfang des für den rechts-
schutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. ergreift der 
Versicherungsnehmer maßnahmen zur Wahrnehmung seiner 
rechtlichen interessen, bevor der Versicherer den umfang 
des rechtsschutzes bestätigt, und entstehen durch solche 
maßnahmen Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, 
die er bei einer rechtsschutzbestätigung vor einleitung 

dieser maßnahmen zu tragen hätte.
(3)  der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragenden

rechtsanwalt aus dem Kreis der rechtsanwälte auswählen, 
deren Vergütung der Versicherer nach § 5 Absatz 1 a) und b) 
trägt. der Versicherer wählt den rechtsanwalt aus,
a)  wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt;
b)  wenn der Versicherungsnehmer keinen rechtsanwalt

benennt und dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung 
eines rechtsanwaltes notwendig erscheint.

(4)  Wenn der Versicherungsnehmer den rechtsanwalt nicht
bereits selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer 
im namen des Versicherungsnehmers beauftragt. Für die 
tätigkeit des rechtsanwaltes ist der Versicherer nicht verant-
wortlich.

(5)  der Versicherungsnehmer hat
a)  den mit der Wahrnehmung seiner interessen beauf-

tragten rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß 
zu unterrichten, ihm die Beweismittel anzugeben, die 
möglichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen 
unterlagen zu beschaffen;

b)  dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den stand
der Angelegenheit zu geben.

(6)  Wird eine der in den Absätzen 1 oder 5 genannten Oblie-
genheiten vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungs-
nehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine leistung in einem der schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. der vollständige oder teilweise Wegfall des Versiche-
rungsschutzes hat bei der Verletzung einer nach eintritt des 
rechtsschutzfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte mitteilung in 
textform auf diese rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der 
Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen.
der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den eintritt oder die Feststellung 
des rechtsschutzfalles noch für die Feststellung oder den 
umfang der dem Versicherer obliegenden leistung ursäch-
lich war. das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(7)  der Versicherungsnehmer muss sich bei der erfüllung seiner
Obliegenheiten die Kenntnis und das Verhalten des von ihm 
beauftragten rechtsanwalts zurechnen lassen, sofern dieser 
die Abwicklung des rechtsschutzfalles gegenüber dem Versi-
cherer übernimmt.

(8)  Ansprüche auf rechtsschutzleistungen können nur mit
schriftlichem einverständnis des Versicherers abgetreten 
werden.

(9)  Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf
erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, 
gehen mit ihrer entstehung auf diesen über. die für die gel-
tendmachung der Ansprüche notwendigen unterlagen hat der 
Versicherungsnehmer dem Versicherer auszuhändigen und 
bei dessen maßnahmen gegen die anderen auf Verlangen 
mitzuwirken. dem Versicherungsnehmer bereits erstattete 
Kosten sind an den Versicherer zurückzuzahlen. Verletzt der 
Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der 
Versicherer zur leistung insoweit nicht verpflichtet, als er 
infolgedessen keinen ersatz von dem dritten erlangen kann. 
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FOrmen des VersiCherungssChutzes
im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit 
ist der Versicherer berechtigt, seine leistung in einem der 
schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-
rungsnehmer.

§ 18 enTFällT, neu geRegelT in § 3a

§ 19 anzuWendendeS RecHT  

Für diesen Vertrag gilt deutsches recht.

§ 20 zuSTändigeS geRicHT  

(1)  Klagen gegen den Versicherer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver-
sicherer bestimmt sich die gerichtliche zuständigkeit nach 
dem sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungs-
vertrag zuständigen niederlassung. ist der Versicherungs-
nehmer eine natürliche Person, ist auch das gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 
zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in ermange-
lung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(2)  Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem 
gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in 
ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen 
Aufenthalts zuständig ist. ist der Versicherungsnehmer 
eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige 
gericht auch nach dem sitz oder der niederlassung des 
Versicherungsnehmers. das gleiche gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine offene handelsgesellschaft, Komman-
ditgesellschaft, gesellschaft bürgerlichen rechts oder eine 
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

(3)  unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers 
ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Versi-
cherungsnehmers im zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt, bestimmt sich die gerichtliche zuständigkeit für 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer nach dem sitz des Versicherers oder seiner für 
den Versicherungsvertrag zuständigen niederlassung.

4. FoRmen deS VeRSicHeRungSScHuTzeS

§ 21 bauSTein p   
(pRiVaT-RecHTSScHuTz FüR  
nicHTSelbSTändige und SelbSTändige)  

(1)   Versicherungsschutz besteht für den privaten Bereich des
Versicherungsnehmers und dessen mitversicherten le-
benspartners (§ 15 (2)). Kein Versicherungsschutz besteht 
unabhängig von der umsatzhöhe für die Wahrnehmung 
rechtlicher interessen im zusammenhang mit einer freiberuf-
lichen, gewerblichen oder sonstigen selbständigen tätigkeit.

(2)  mitversichert sind die minderjährigen und die unverheirate-
ten, nicht in einer eingetragenen lebenspartnerschaft le-
benden, volljährigen Kinder, letztere jedoch längstens bis zu 
dem zeitpunkt, zu dem sie erstmals eine auf dauer angeleg-
te berufliche tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezo-
genes entgelt erhalten. dies gilt auch für stief-, Adoptiv- oder 
Pflegekinder.

mitversichert sind die leiblichen eltern des Versicherungsneh-
mers und des mitversicherten lebenspartners (§ 15 (2)),  
wenn die eltern das 50. lebensjahr vollendet haben,    
renten-  oder Pensionsbezüge erhalten, keiner beruflichen 
tätigkeit mehr nachgehen und wenn sie im haushalt des Ver-
sicherungsnehmers und des mitversicherten lebenspartners 
leben sowie dort gemeldet sind. 

(3)  der Versicherungsschutz besteht, soweit vereinbart, nur für
den alleinstehenden Versicherungsnehmer. § 15 (1) satz 2 
bleibt unberührt.

(4) der Versicherungsschutz umfasst:

•   Schadenersatz-rechtsschutz (§ 2 a),
•   Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),
•   Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e),
•   Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f),
•   Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb),
•   Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) bb),
•   Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),
•   Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht sowie 
     im recht der eingetragenen lebenspartnerschaft (§ 2 k),
•   Beratungs-Rechtsschutz in Betreuungsverfahren sowie im

Bereich der Vorsorge in Form von Betreuungs- sowie 
Patientenverfügungen (§ 2 p),

•   Opfer-Rechtsschutz (§ 2 l).

der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung 
rechtlicher interessen in unmittelbarem zusammenhang 
mit der Anschaffung, der installation und dem Betrieb einer 
Photovoltaikanlage, soweit die vorgesehene leistung 10 kWp 
nicht übersteigt. die Anlage muss sich auf dem dach des 
ausschließlich zu eigenen, privaten Wohnzwecken zu nutzen-
dem und im eigentum der versicherten Person stehenden 
ein-, zweifamilienhauses oder reihenhauses befinden. die 
Kosten werden bis zu einem höchstbetrag von 10.000 € je 
rechtsschutzfall getragen. 
der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf die Wahrneh-
mung rechtlicher interessen aus dem Bereich des Woh-
nungseigentumsrechts.
der Versicherungsschutz umfasst den eingeschränkten 
Arbeits-rechtsschutz für senioren. senior ist, wer das 50. 
lebensjahr vollendet hat, renten- oder Pensionsbezüge 
erhält und keiner beruflichen tätigkeit mehr nachgeht. im 
eingeschränkten Arbeits-rechtsschutz (§ 2 b) ist der Versi-
cherungsschutz auf die gebiete der betrieblichen Altersver-
sorgung sowie auf Angelegenheiten aus dem Bereich der 
Beihilfe für Beamte beschränkt.

(5)    der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung 
rechtlicher interessen als eigentümer, halter, erwerber,  
mieter, leasingnehmer oder Fahrer eines motorfahrzeuges  
zu lande, zu Wasser oder in der luft sowie Anhängers.

§ 22 bauSTein b   
(beRuFS-RecHTSScHuTz FüR aRbeiTneHmeR)  

(1)  Versicherungsschutz besteht für den beruflichen Bereich des
Versicherungsnehmers und dessen mitversicherten le-
benspartners (§ 15 (2)) in ihrer eigenschaft als Arbeitnehmer 
sowie als Arbeitgeber für geringfügige hauswirtschaftliche 
Beschäftigungs- und Pflegeverhältnisse (§ 8 a sozialgesetz-
buch iV). Kein Versicherungsschutz besteht unabhängig von 
der umsatzhöhe für die Wahrnehmung rechtlicher interessen 
im zusammenhang mit einer gewerblichen, freiberuflichen 
oder sonstigen selbständigen tätigkeit.

(2)  mitversichert sind die minderjährigen und die unverheirate-
ten, nicht in einer eingetragenen lebenspartnerschaft le-
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benden, volljährigen Kinder, letztere jedoch längstens bis zu 
dem zeitpunkt, zu dem sie erstmals eine auf dauer angeleg-
te berufliche tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezo-
genes entgelt erhalten. dies gilt auch für stief-, Adoptiv- oder 
Pflegekinder.

(3) der Versicherungsschutz besteht, soweit vereinbart, nur für
den alleinstehenden Versicherungsnehmer. § 15 (1) satz 2 
bleibt unberührt.

(4) der Versicherungsschutz umfasst:
•   Arbeits-rechtsschutz (§ 2 b),
•   disziplinar- und standes-rechtsschutz (§ 2 h).

§ 23 bauSTein V   
(VeRkeHRS-RecHTSScHuTz FüR  
nicHTSelbSTändige und SelbSTändige)  

(1) Versicherungsschutz im privaten Bereich besteht für den
Versicherungsnehmer und dessen mitversicherten lebens-
partner (§ 15 (2)) in ihrer eigenschaft als eigentümer 
oder halter jedes bei Vertragsabschluss oder während der 
Vertragsdauer auf sie zugelassenen oder auf ihren namen 
mit einem Versicherungskennzeichen versehenen und als 
mieter jedes von ihnen als selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum 
vorübergehenden gebrauch gemieteten motorfahrzeuges zu 
lande sowie Anhängers. der Versicherungsschutz erstreckt 
sich auf alle Personen in ihrer eigenschaft als berechtigte 
Fahrer oder berechtigte insassen dieser motorfahrzeuge 
sowie Anhänger.

(2)  mitversichert sind die minderjährigen und die unverheirate-
ten, nicht in einer eingetragenen lebenspartnerschaft le-
benden, volljährigen Kinder, letztere jedoch längstens bis zu 
dem zeitpunkt, zu dem sie erstmals eine auf dauer angeleg-
te berufliche tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezo-
genes entgelt erhalten. dies gilt auch für stief-, Adoptiv- oder 
Pflegekinder.
mitversichert sind die leiblichen eltern des Versicherungs-
nehmers und des mitversicherten lebenspartners (§ 15 
(2)), wenn die eltern das 50. lebensjahr vollendet haben, 
renten- oder Pensionsbezüge erhalten, keiner beruflichen 
tätigkeit mehr nachgehen und wenn sie im haushalt des Ver-
sicherungsnehmers und des mitversicherten lebenspartners 
leben sowie dort gemeldet sind.

(3)  der Versicherungsschutz besteht, soweit vereinbart, nur für
den alleinstehenden Versicherungsnehmer. § 15 (1) satz 2 
bleibt unberührt.

(4)  Abweichend von Absatz 1 kann vereinbart werden, dass der
Versicherungsschutz für ein oder mehrere im Versicherungs-
schein bezeichnete motorfahrzeuge zu lande, zu Wasser 
oder in der luft sowie Anhänger (Fahrzeug) besteht, auch 
wenn diese nicht auf den Versicherungsnehmer zugelassen 
oder nicht auf seinen namen mit einem Versicherungskenn-
zeichen versehen sind.

(5) Versicherungsschutz besteht für den gewerblichen, freibe-
ruflichen oder sonstig selbständig tätigen Versicherungsneh-
mer in seiner eigenschaft als eigentümer und halter jedes 
bei Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf 
seinen gewerbebetrieb zugelassenen oder auf diesen na-
men mit einem Versicherungskennzeichen versehenen und 
als mieter jedes von ihm als selbstfahrer-Vermietfahrzeug 
zum vorübergehenden gebrauch gemieteten motorfahrzeu-
ges zu lande sowie Anhängers. der Versicherungsschutz 
erstreckt sich auf alle Fahrzeuge und Anhänger, die im zu-
sammenhang mit seiner selbständigen oder freiberuflichen 
tätigkeit genutzt werden. die zu versichernden Fahrzeuge 
sind im Versicherungsschein zu bezeichnen. Versicherungs-
schutz besteht für alle Personen in ihrer eigenschaft als 

berechtigte Fahrer oder berechtigte insassen dieser motor-
fahrzeuge   sowie Anhänger. 

(6)   der Versicherungsschutz umfasst:
•   Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
•   Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),
•   Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e),
•   Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f),
•   Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa),
•   Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) aa),
•   Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j).

(7)  der rechtsschutz im Vertrags- und sachenrecht besteht in
den Fällen der Absätze 1 und 5 auch für Verträge, mit denen 
der erwerb von motorfahrzeugen zu lande sowie Anhängern 
zum nicht nur vorübergehenden eigengebrauch bezweckt 
wird, auch wenn diese Fahrzeuge nicht auf den Versiche-
rungsnehmer oder, soweit vereinbart, auf den mitversicher-
ten Personenkreis zugelassen oder nicht auf seinen/ihren 
namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen 
werden.

(8)   Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer
und, soweit vereinbart, für den mitversicherten Personen-
kreis auch bei der teilnahme am öffentlichen Verkehr in der 
eigenschaft als
a)  Fahrer jedes Fahrzeuges, das weder ihm/ihnen gehört

noch auf ihn/sie zugelassen oder auf seinen/ihren na-
men mit einem Versicherungskennzeichen versehen ist,

b)  Fahrgast,
c)  Fußgänger und
d)  radfahrer.

(9)  der Fahrer muss bei eintritt des rechtsschutzfalls die vor-
geschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahr-
zeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen 
oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein. 
Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht rechtsschutz 
nur für diejenigen Personen, die von diesem Verstoß ohne 
Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. 
Bei grob fahrlässiger unkenntnis des Verstoßes gegen 
diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine leis-
tung in einem der schwere des Verschuldens der versicher-
ten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die 
versicherte Person nach, dass ihre unkenntnis nicht grob 
fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die 
versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den umfang der dem Versicherer obliegenden 
leistung ursächlich war.

(10) ist im Fall der Absätze 1 und 5 seit mindestens sechs
monaten kein Fahrzeug mehr auf den Versicherungsnehmer 
oder, soweit vereinbart, auf den mitversicherten Perso-
nenkreis zugelassen und nicht mehr auf seinen namen 
mit einem Versicherungskennzeichen versehen, kann der 
Versicherungsnehmer unbeschadet seines rechtes auf her-
absetzung des Beitrages gemäß § 11 (2) die Aufhebung des 
versicherten risikos (V) mit sofortiger Wirkung verlangen.

(11) Wird ein nach Absatz 4 versichertes Fahrzeug veräußert
oder fällt es auf sonstige Weise weg, besteht Versicherungs-
schutz für ein gleichartiges Fahrzeug, das an die stelle des 
bisher versicherten Fahrzeuges tritt (Folgefahrzeug). der 
rechtsschutz im Vertrags- und sachenrecht erstreckt sich in 
diesen Fällen auf den Vertrag, der dem tatsächlichen oder 
beabsichtigten erwerb des Folgefahrzeuges zugrunde liegt. 

die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges 
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FOrmen des VersiCherungssChutzes
ist dem Versicherer innerhalb von zwei monaten anzuzeigen 
und das Folgefahrzeug zu bezeichnen. Bei Verstoß gegen
diese Obliegenheiten besteht rechtsschutz nur, wenn der 
Versicherungsnehmer die Anzeige- und Bezeichnungspflicht 
ohne Verschulden oder leicht fahrlässig versäumt hat. Bei 
grob fahrlässigem Verstoß gegen diese Obliegenheiten ist 
der Versicherer berechtigt, seine leistung in einem der 
schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Versiche-
rungsnehmer nach, dass der Obliegenheitsverstoß nicht 
grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz beste-
hen. der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
die versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den eintritt oder die 
Feststellung des rechtsschutzfalles noch für die Feststellung 
oder den umfang der dem Versicherer obliegenden leistung 
ursächlich war. 
Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräußerung des versi-
cherten Fahrzeuges erworben, bleibt dieses bis zu seiner 
Veräußerung, längstens jedoch bis zu einen monat nach 
dem erwerb des Folgefahrzeuges, ohne zusätzlichen Beitrag 
mitversichert. Bei erwerb eines Fahrzeuges innerhalb eines 
monates vor oder innerhalb eines monates nach der Veräu-
ßerung des versicherten Fahrzeuges wird vermutet, dass es 
sich um ein Folgefahrzeug handelt.

                                                                                                                   
§ 24 bauSTein W  
(WoHnungS- und HauS-RecHTSScHuTz)  

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer
und dessen mitversicherten lebenspartner (§ 15 (2)).

(2)  mitversichert sind die minderjährigen und die unverheirate-
ten, nicht in einer eingetragenen lebenspartnerschaft le-
benden, volljährigen Kinder, letztere jedoch längstens bis zu 
dem zeitpunkt, zu dem sie erstmals eine auf dauer angeleg-
te berufliche tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezo-
genes entgelt erhalten. dies gilt auch für stief-, Adoptiv- oder 
Pflegekinder. 
mitversichert sind die leiblichen eltern des Versicherungs-
nehmers und des mitversicherten lebenspartners (§ 15 
(2)), wenn die eltern das 50. lebensjahr vollendet haben, 
renten- oder Pensionsbezüge erhalten, keiner beruflichen 
tätigkeit mehr nachgehen und wenn sie im haushalt des Ver-
sicherungsnehmers und des mitversicherten lebenspartners 
leben sowie dort gemeldet sind. 

(3)  der Versicherungsschutz besteht, soweit vereinbart, nur für
den alleinstehenden Versicherungsnehmer. § 15 (1) satz 2 
bleibt unberührt.     
der Versicherungsschutz besteht in der eigenschaft als
a) eigentümer,
b) mieter,
c) Pächter,
d)  auf dauer nutzungsberechtigter 
von allen privat selbst bewohnten (d. h. nicht einer freiberuf-
lichen, gewerblichen oder sonstigen selbständigen tätigkeit 
dienenden) gebäuden oder gebäudeteilen, die sich im inland 
befinden. einer Wohneinheit zuzurechnende garagen oder 
Kraftfahrzeug-Abstellplätze sind eingeschlossen.

(4)  der Versicherungsschutz umfasst:
•   Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c),
•   Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e),
•    erweiterten Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) bb), soweit ein  

zusammenhang mit den Wohneinheiten besteht,
•    Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), soweit ein 

zusammenhang mit den Wohneinheiten besteht.

§ 25 bauSTein g  
(geWeRbeRäume-RecHTSScHuTz und VeRmieTeR-
RecHTSScHuTz)  

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in
seiner im Versicherungsschein bezeichneten eigenschaft als
a)  eigentümer,
b)  mieter,
c)  Pächter,
d)  nutzungsberechtigter 
von gewerblich genutzten grundstücken, gebäuden oder ge-
bäudeteilen, die im Versicherungsschein bezeichnet sind (g).

(2) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in
seiner im Versicherungsschein bezeichneten eigenschaft als
a)  eigentümer
b)  Vermieter,
c)  Verpächter
von grundstücken, gebäuden oder gebäudeteilen, die im 
Versicherungsschein bezeichnet sind. 

(3)  der Versicherungsschutz umfasst:
•   Wohnungs- und grundstücks-rechtsschutz (§ 2 c),
•   steuer-rechtsschutz (§ 2 e),
•   straf-rechtsschutz (§ 2 i) cc), soweit ein zusammenhang

mit den gewerbeeinheiten besteht.
•   Ordnungswidrigkeiten-rechtsschutz (§ 2 j), soweit ein

zusammenhang mit den gewerbeeinheiten besteht.

§ 26 bauSTein a  
(aRbeiTgebeR-RecHTSScHuTz/beRuFS-RecHTSScHuTz 
FüR SelbSTändige)   

(1)  Versicherungsschutz besteht 
a)  für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbli- 

che, freiberufliche oder sonstige selbständige tätigkeit 
des Versicherungsnehmers. mitversichert sind die vom 
Versicherungsnehmer beschäftigten Personen in Ausübung 
ihrer beruflichen tätigkeit für den Versicherungsnehmer;

b)  für Vereine sowie deren gesetzliche Vertreter, Angestellte 
und mitglieder, soweit diese im rahmen der Aufgaben 
tätig sind, die ihnen gemäß der satzung obliegen.

(2)  der Versicherungsschutz umfasst:
•   schadenersatz-rechtsschutz (§ 2 a),
•   Arbeits-rechtsschutz (§ 2 b),
•   steuer-rechtsschutz (§ 2 e),
•   sozial-rechtsschutz (§ 2 f),
•   disziplinar- und standes-rechtsschutz (§ 2 h),
•   straf-rechtsschutz (§ 2 i) cc),
•   Ordnungswidrigkeiten-rechtsschutz (§ 2 j),
•   daten-rechtsschutz (§ 2 o),
•   rechtsschutz für die Abwehr von schadenersatzansprü-

chen abgelehnter stellenbewerber aus dem Allgemeinen 
gleichbehandlungsgesetz (Agg) (§ 2 q),

(3)   soweit vereinbart, wird der Versicherungsschutz aus Absatz 2 
erweitert: rechtsschutz im Vertrags- und sachenrecht gemäß 
§ 2 d) besteht für
a) die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher interessen aus

Bürohilfs- und nebengeschäften. die Kosten werden bis 
zur höhe von 60.000 € übernommen.

b) die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher interessen aus
Warenlieferungen und/oder dienstleistungen in unmittel-
barem zusammenhang mit der versicherten tätigkeit. es 
gilt eine streitwertuntergrenze von 100 €.
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(4)  es besteht kein rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtli-
cher interessen als eigentümer, halter, erwerber, mieter, 
leasingnehmer oder Fahrer eines motorfahrzeuges zu lande, 
zu Wasser oder in der luft sowie Anhängers.

(5)  exklusivlinie (nur in AV-Kombination versicherbar).  
      die exklusivlinie beinhaltet zusätzlich:

a)  den rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher 
interessen vor deutschen Verwaltungsgerichten sowie 
in Widerspruchsverfahren, die diesen gerichtsverfahren 
vorangehen, für die Wahrnehmung rechtlicher interessen 
in nichtverkehrsrechtlichen Angelegenheiten für den 
gewerblichen Bereich,

b)  den rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher 
interessen des Versicherungsnehmers als Arbeitgeber 
aufgrund eines schriftlichen Angebotes zur Aufhebung 
des Arbeitsverhältnisses (abweichend von § 4 (1) d) ArB 
2013 gilt das Angebot zur Aufhebung als rechtsschutz-
fall. Kosten werden für einen rechtsschutzfall pro Kalen-
derjahr bis zu 1.500 € (inkl. mwst.) übernommen)

c)  den rechtsschutz im Versicherungsvertragsrecht für die
Wahrnehmung rechtlicher interessen vor deutschen ge-
richten im gewerblichen Bereich,

d)  den rechtsschutz für die gerichtliche Wahrnehmung recht-
licher interessen aus Bürohilfs- und Büronebengeschäften,

e)  den rechtsschutz für alle selbst genutzten gewerbeeinhei-
ten, die sich im inland befinden (§ 25 (1) und (3) ArB 
2013). ist der Baustein g in der exklusivlinie nicht versi-
chert, entfällt die leistungserweiterung der mitversiche-
rung aller gewerblich selbst genutzten gewerbeeinheiten.

     es besteht eine Wartezeit von 3 monaten.

§ 27 bauSTein S  
(Spezial-STRaF-RecHTSScHuTz) 

(1) Versicherte Personen
a)  Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsneh-

mer, seine im Versicherungsschein genannten gesetz-
lichen Vertreter und für sämtliche Betriebsangehörige 
in Ausübung der im Versicherungsschein bezeichneten 
tätigkeit (ssrs für unternehmen).

b)  der Versicherungsschutz im rahmen des § 29 ArB
2013 gilt für den Versicherungsnehmer, die in dem 
Betrieb tätigen und dort wohnhaften mitinhaber und für 
sämtliche Betriebsangehörige in Ausübung der versicher-
ten land- oder forstwirtschaftlichen tätigkeit.

c)  der Versicherungsschutz in allen übrigen Kombinationen
gilt für den Versicherungsnehmer, einen im Versicherungs-
schein namentlich benannten gesetzlichen Vertreter/
inhaber und, soweit beantragt, für weitere namentlich be-
nannte gesetzliche Vertreter/inhaber sowie für sämtliche 
Betriebsangehörige in Ausübung der im Versicherungs-
schein bezeichneten tätigkeit.

d)  Versicherungsschutz erhalten auch die aus den diensten
des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen Personen 
für rechtsschutzfälle, die sich aus ihrer früheren tätigkeit 
für den Versicherungsnehmer ergeben, solange dieser der 
rechtsschutzgewährung nicht widerspricht.

e)  Ändert der Versicherungsnehmer seine im Versicherungs-
schein bezeichnete tätigkeit, erstreckt sich der Versiche-
rungsschutz im Falle besonderer Vereinbarung auch auf 
die neue tätigkeit, wenn der Versicherungsnehmer die 
Änderung seiner tätigkeit innerhalb von zwei monaten 
nach deren Aufnahme anzeigt. erfolgt die Anzeige später, 
erstreckt sich der Versicherungsschutz auf die neue 
tätigkeit erst ab dem zeitpunkt des eingangs der Anzeige 
beim Versicherer. § 11 ArB 2013 bleibt unberührt.

(2) umfang der Versicherung
a)  der Versicherungsschutz umfasst:

aa) straf-rechtsschutz für die Verteidigung wegen des
Vorwurfes
aaa)  eines Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch

fahrlässige Begehung strafbar ist;
bbb)  eines nur vorsätzlich begehbaren Vergehens,

soweit der Versicherungsnehmer es geneh-
migt oder der Versicherungsnehmer und/
oder im Fall des § 29 ArB 2013 die weiteren 
mitinhaber bzw. die im Versicherungsschein 
namentlich benannten gesetzlichen Vertreter/
inhaber selbst betroffen sind. Wird rechtskräftig 
festgestellt, dass der Versicherte das Vergehen 
vorsätzlich begangen hat, ist er verpflichtet, 
dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die 
dieser für die Verteidigung wegen des Vorwurfes 
eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat. es 
besteht bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein 
Versicherungsschutz. dabei kommt es weder 
auf die Berechtigung des Vorwurfes noch auf 
den Ausgang des strafverfahrens an.

bb) Ordnungswidrigkeiten-rechtsschutz für die Verteidi-
gung wegen des Vorwurfes einer Ordnungswidrigkeit;

cc) disziplinar- und standes-rechtsschutz für die Verteidi-
gung in disziplinar- und standesrechtsverfahren.

b) der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf
aa) die verwaltungsrechtliche tätigkeit eines rechtsan-

waltes, die dazu dient, die Verteidigung in versicher-
ten straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zu 
unterstützen. Bei der Vertragsart gemäß § 29 ArB 
2013 besteht dieser zusätzliche Versicherungsschutz 
für den Versicherungsnehmer und die mitversicherten 
mitinhaber und bei den übrigen Kombinationen für 
den Versicherungsnehmer und die im Versicherungs-
schein namentlich benannten gesetzlichen Vertreter/
inhaber;

bb) die Beistandsleistung durch einen rechtsanwalt bei
der Vernehmung einer versicherten Person als zeuge, 
wenn diese Person die gefahr einer selbstbelastung 
annehmen muss (zeugenbeistand). Bei der Vertrags-
art gemäß § 29 ArB 2013 besteht dieser zusätzliche 
Versicherungsschutz für den Versicherungsnehmer 
und die mitversicherten mitinhaber;

cc) die stellungnahme eines rechtsanwalts für den Versi-
cherungsnehmer, die im interesse des Betriebes 
notwendig wird, weil sich ein ermittlungsverfahren 
auf den versicherten Betrieb bezieht, ohne dass 
bestimmte Betriebsangehörige beschuldigt werden 
(Firmenstellungnahme).

(3) Ausgeschlossene rechtsangelegenheiten
a)  die Ausschlussvorschriften des § 3 ArB 2013 können

aufgrund besonderer Vereinbarung insgesamt oder ein-
zeln entfallen.

b)  der Versicherungsschutz umfasst nicht die Verteidigung
gegen den Vorwurf
aa)  der ausschließlichen Verletzung einer verkehrsrecht- 

lichen Vorschrift des straf- oder Ordnungswidrigkeiten-
rechtes als Führer eines motorfahrzeuges;

bb) eine strafvorschrift des steuerrechts verletzt zu ha-
ben, wenn das ermittlungsverfahren durch selbstan-
zeige ausgelöst wird.

(4)  Voraussetzungen für den Anspruch auf rechtsschutz 
Anspruch auf rechtsschutz besteht nach eintritt eines
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rechtsschutzfalles innerhalb des versicherten zeitraumes. 
Abweichend von § 4 Absatz 1 c) ArB 2013 gilt Folgendes:
Als rechtsschutzfall im straf- und Ordnungswidrigkeitenver-
fahren gilt die einleitung eines ermittlungsverfahrens gegen 
den Versicherten. ein ermittlungsverfahren gilt als eingelei-
tet, wenn es bei der zuständigen Behörde als solches verfügt 
ist. Als rechtsschutzfall für den zeugenbeistand gilt die 
mündliche oder schriftliche Aufforderung zur zeugenaussage. 
Als rechtsschutzfall in standes- oder disziplinarrechtlichen 
Verfahren gilt die einleitung eines standes- oder disziplinar-
rechtlichen Verfahrens gegen den Versicherten. mit dieser 
erweiterung des rechtsschutzes fallen auch bereits vor 
Abschluss des rechtsschutzvertrages eingetretene Vorfälle 
unter den Versicherungsschutz, soweit noch kein ermitt-
lungsverfahren eingeleitet worden ist. diese regelung setzt 
voraus, dass dem Versicherer vor Vertragsbeginn alle be-
kannten umstände angezeigt werden, die auf ein möglicher-
weise anstehendes Verfahren hinweisen (§ 16 VVg). Wird in 
demselben ermittlungsverfahren gegen mehrere Versicherte 
ermittelt oder werden in demselben ermittlungs-, straf- oder 
Ordnungswidrigkeitenverfahren mehrere Versicherte zur zeu-
genaussage aufgefordert, handelt es sich um denselben und 
nicht jeweils einen neuen rechtsschutzfall.

(5) leistungsumfang
a) der Versicherer trägt:

aa) die dem Versicherten auferlegten Kosten der vom
rechtsschutz umfassten Verfahren;

bb) abweichend von der gesetzlichen Vergütung gemäß
rechtsanwaltsvergütungsgesetz (rVg) die angemes-
sene Vergütung sowie die üblichen Auslagen eines 
von einer versicherten Person beauftragten rechtsan-
waltes. Für die überprüfung der Angemessenheit der 
zwischen dem rechtsanwalt und dem Versicherten 
vereinbarten Vergütung (missbrauchsprüfung) gilt  
§ 4 (4) rVg entsprechend. Bei der Vertragsart gemäß 
§ 29 ArB 2013 besteht dieser zusätzliche Versiche-
rungsschutz für den Versicherungsnehmer und die 
mitversicherten mitinhaber;

cc) die Kosten für notwendige reisen des rechtsanwaltes
an den Ort des zuständigen gerichtes oder den sitz 
der ermittlungsbehörde. die reisekosten werden 
bis zur höhe der für geschäftsreisen von deutschen 
rechtsanwälten geltenden sätze übernommen;

dd) die angemessenen Kosten der vom Versicherten in
Auftrag gegebenen sachverständigengutachten, die 
für seine Verteidigung erforderlich sind;

ee) die einem nebenkläger in einem ermittlungs- oder
strafverfahren gegen den Versicherten entstande-
nen Kosten, soweit der Versicherte diese freiwillig 
übernimmt, um zu erreichen, dass das Verfahren 
eingestellt wird, obwohl ein hinreichender tatverdacht 
fortbesteht. die rechtsanwaltskosten des gegne-
rischen nebenklägers trägt der Versicherer bis zur 
höhe der gesetzlichen Vergütung gemäß rVg;

ff)  die reisekosten einer versicherten Person an den Ort
des zuständigen ausländischen gerichtes, wenn
dieses das persönliche erscheinen des Versicherten 
angeordnet hat. die reisekosten werden bis zur höhe 
der für geschäftsreisen von deutschen rechtsanwäl-
ten geltenden sätze übernommen;

gg) die Kosten für strafvollstreckungsverfahren jeder Art
nach rechtskraft.

b) der Versicherer sorgt für:
aa) die übersetzung der für die Verteidigung und den zeu-

genbeistand des Versicherten im Ausland notwen-
digen schriftlichen unterlagen und trägt die dabei 
anfallenden Kosten;

bb) die zahlung eines zinslosen darlehens bis zu der im
Versicherungsschein vereinbarten höhe für eine 
Kaution, die gestellt werden muss, um den Versicher-
ten einstweilen von strafverfolgungsmaßnahmen zu 
verschonen. zur rückzahlung der vom Versicherer 
geleisteten Kaution ist neben dem beschuldigten Ver-
sicherten auch der Versicherungsnehmer verpflichtet, 
sofern er mit der Kautionsleistung des Versicherers 
einverstanden war.

c)  der Versicherer trägt neben den in § 5 (3) a), b), g) ArB
2013 genannten Kosten auch nicht
aa) die im Versicherungsschein für jeden rechtsschutzfall

vereinbarte selbstbeteiligung;
bb) rechtsanwaltskosten, die keine konkrete Anwaltsleis-

tung abgelten. das betrifft insbesondere die pauscha-
le Vergütung für die bloße mandatsübernahme oder 
die Bereitschaft des Betreibens der Angelegenheit 
(so genannte Antrittsgelder).

(6)  Örtlicher geltungsbereich
a) rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtli-

cher interessen in deutschland erfolgt und ein gericht 
oder eine Behörde in diesem Bereich gesetzlich zuständig 
ist oder zuständig wäre, wenn ein gerichtliches oder 
behördliches Verfahren eingeleitet werden würde.

b) Für den spezial-straf-rechtsschutz im rahmen des § 29
sowie der übrigen Kombinationen besteht in Abweichung 
von § 6 ArB 2013 rechtsschutz, soweit die Wahrneh-
mung rechtlicher interessen in europa, den Anliegerstaa-
ten des mittelmeeres, auf den Kanarischen inseln oder 
auf madeira erfolgt und ein gericht oder eine Behörde in 
diesem Bereich gesetzlich zuständig ist oder zuständig 
wäre, wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfahren 
eingeleitet werden würde.

c) Aufgrund besonderer Vereinbarung kann der Versiche-
rungsschutz auf rechtsschutzfälle ausgedehnt werden, 
die weltweit eintreten und ein gericht oder eine Behörde 
in diesem Bereich gesetzlich zuständig ist oder zuständig 
wäre, wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfahren 
eingeleitet werden würde.

(7)  geltung der ArB 2013
Für den Versicherungsschutz gelten, soweit sich aus diesen 
regelungen oder aus dem Versicherungsschein nicht etwas 
anderes ergibt, die Bestimmungen der ziff. 1. § 1, § 3, § 4, 
§ 5 (2), (3) a), b), g), (4), (6) c), ziff. 2. §§ 7–9, § 11, § 12 
(1), § 13, § 14, § 16, ziff. 3. §§ 17–20, ArB 2013, ziff. 5., 
6. ArB 2013.

(8)  serviceleistungen
in einem ermittlungsverfahren ist es für die Betroffenen 
erforderlich, frühzeitig eine wirksame Verteidigungsstrategie 
aufzubauen, um das Verfahren so schnell wie möglich zur 
einstellung bringen zu können. um dieses ziel zu erreichen, 
ist ein von Anfang an richtiges Verhalten der Betroffenen mit- 
entscheidend. Vor Abgabe eigener erklärungen sollten daher 
unbedingt ein spezialisierter rechtsanwalt sowie fachspezi-
fische sachverständige beauftragt werden. der Versicherer 
stellt im rahmen seiner serviceleistungen den Kontakt zu 
entsprechenden Anwälten und sachverständigen her.

allgemeine bedingungen   17

FOrmen des VersiCherungssChutzes



§ 28 TeleFoniScHe RecHTSbeRaTung 

(1) leistungen der telefonischen rechtsberatung
Wenn sie sich vorsorglich über ihre rechtslage informieren 
möchten oder ein konkretes rechtliches Problem haben, 
können sie uns unter unserer service-telefonnummer  
040 237310 anrufen. der kostenlose service steht ihnen 
an 7 tagen in der Woche zur Verfügung. Wir empfehlen ihnen 
eine selbständige, auf telefonische rechtsberatung aus-
gerichtete Anwaltskanzlei und stellen den Kontakt her. Wir 
sorgen für eine erste telefonische rechtsberatung (ein tele-
fonisches erstes Beratungsgespräch im sinne des rechtsan-
waltsvergütungsgesetzes rVg: § 34 Abs. 1 satz 3) innerhalb 
deutschlands zu allen Fragen des deutschen rechts im 
privaten und beruflichen nichtselbständigen Bereich.

(2) Versicherte Personen
Alle versicherten Personen (siehe Versicherungsschein) 
können diese leistung in Anspruch nehmen.

(3) Ausgeschlossene rechtsangelegenheiten 
die telefonische rechtsberatung kann nicht in Anspruch ge-
nommen werden im zusammenhang mit dem Vorwurf eines 
Verbrechens sowie rechtswidriger taten nach den §§ 174, 
174a, 174b, 174c, 176, 176a, 176b, 177, 178, 179, 180, 
180b, 181, 182 strafgesetzbuch (stgB) – straftaten gegen 
die sexuelle selbstbestimmung.

(4)  selbstbeteiligung/Wartezeit
eine selbstbeteiligung ist für die telefonische erstberatung 
nicht vereinbart. eine Wartezeit besteht ebenfalls nicht. die 
inanspruchnahme des services hat keinen einfluss auf den 
schadenfreiheitsrabatt.

(5)  geltung der ArB 2013
soweit vorstehend nichts anderes vereinbart ist, gelten die 
Bestimmungen der §§ 1, 7 bis 17 und 19 bis 20 ArB 2013 
entsprechend. 

(6)  möglichkeiten der Kündigung des Vertragsbestandteils
telefonische rechtsberatung  
Bei inanspruchnahme von mehr als drei telefonischen 
erstberatungen innerhalb von 12 monaten sind sie und wir 
berechtigt, den Vertragsbestandteil der telefonischen rechts-
beratung vorzeitig zu kündigen. das Vertragsverhältnis über 
das grundrisiko bleibt von dieser Kündigung unberührt.
die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen 
monat nach Anerkennung der leistungspflicht für die dritte 
oder jede weitere telefonische erstberatung zugegangen 
sein. Kündigen sie, wird ihre Kündigung sofort nach ihrem 
zugang bei uns wirksam. sie können auch bestimmen, dass 
die Kündigung zu einem späteren zeitpunkt, spätestens je-
doch zum ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam 
wird. eine Kündigung unserseits wird einen monat nach dem 
zugang bei ihnen wirksam.

§ 29 landWiRTScHaFTS-, VeRkeHRS-RecHTSScHuTz 
und Spezial-STRaF-RecHTSScHuTz 

(1) Versicherungsschutz besteht für den beruflichen Bereich des
Versicherungsnehmers als inhaber des im Versicherungs-
schein bezeichneten land- oder forstwirtschaftlichen 
Betriebes sowie für den privaten Bereich und die Ausübung 
nichtselbständiger tätigkeiten.

(2)  mitversichert sind
a) der lebenspartner (§ 15 (2)) des Versicherungsnehmers,
b) die minderjährigen Kinder,
c) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen le-

benspartnerschaft lebenden, volljährigen Kinder, jedoch 

längstens bis zu dem zeitpunkt, zu dem sie erstmals eine 
auf dauer angelegte berufliche tätigkeit ausüben und 
hierfür ein leistungsbezogenes entgelt erhalten. dies gilt 
auch für stief-, Adoptiv- oder Pflegekinder,

d)  alle Personen in ihrer eigenschaft als berechtigte Fahrer
und berechtigte insassen jedes bei Vertragsabschluss 
oder während der Vertragsdauer auf den Versicherungs-
nehmer, seinen mitversicherten lebenspartner (§ 15 (2)) 
oder die unter § 29 (2) b), c) und h) genannten Kinder 
und eltern zugelassenen oder auf ihren namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehenen oder von diesem 
Personenkreis als selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum 
vorübergehenden gebrauch gemieteten motorfahrzeuges 
zu lande sowie Anhängers, 

e) die im Versicherungsschein genannten im Betrieb des
Versicherungsnehmers tätigen und dort wohnhaften 
mitinhaber sowie deren lebenspartner (§ 15 (2)) und die 
minderjährigen Kinder dieser Personen, 

f)  die im Versicherungsschein genannten im Betrieb, des
Versicherungsnehmers wohnhaften Altenteiler sowie 
deren lebenspartner (§ 15 (2)) und die minderjährigen 
Kinder dieser Personen,

g)  die im land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb beschäftig-
ten Personen in Ausübung ihrer tätigkeit für den Betrieb,

h)  die leiblichen eltern des Versicherungsnehmers und des
mitversicherten lebenspartners (§ 15 (2)), wenn die 
eltern das 50. lebensjahr vollendet haben, renten- oder 
Pensionsbezüge erhalten, keiner beruflichen tätigkeit 
mehr nachgehen und wenn sie im haushalt des Versiche-
rungsnehmers und des mitversicherten lebenspartners 
leben sowie dort gemeldet sind.

(3)  der Versicherungsschutz umfasst:
•   Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
•   Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),
•   Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz für land- oder

forstwirtschaftlich genutzte grundstücke, gebäude oder 
gebäudeteile (§ 2 c),

•   Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),
•   Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e),
•   Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f),
•   Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa),
•   Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb),
•   Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),
•   Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) bb) (erweiterter Straf-Rechts-

schutz),
•   Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),
•   Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht sowie

im recht der eingetragenen lebenspartnerschaft (§ 2 k),
•   Opfer-Rechtsschutz (§ 2 l),
•   Spezial-Straf-Rechtsschutz (§ 2 m),
•   Daten-Rechtsschutz (§ 2 o),
•   Beratungs-Rechtsschutz in Betreuungsverfahren sowie im

Bereich der Vorsorge in Form von Betreuungs- sowie 
Patientenverfügungen (§ 2 p),

•   Rechtsschutz für die Abwehr von Schadenersatzansprü-
chen abgelehnter stellenbewerber aus dem Allgemeinen 
gleichbehandlungsgesetz (Agg) (§ 2 q),

der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung 
rechtlicher interessen in unmittelbarem zusammenhang 
mit der Anschaffung, der installation und dem Betrieb einer 
Photovoltaikanlage, soweit die vorgesehene leistung 10 kWp 
nicht übersteigt. die Anlage muss sich auf dem dach des 
ausschließlich zu eigenen, privaten Wohnzwecken zu nutzen- 
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den und im eigentum der versicherten Person stehenden 
ein-, zweifamilienhauses oder reihenhauses befinden. die 
Kosten werden bis zu einem höchstbetrag von 10.000 € je 
rechtsschutzfall getragen. 
der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf die Wahrneh-
mung rechtlicher interessen aus dem Bereich des Woh-
nungseigentumsrechts.

(4)  soweit es sich nicht um Personenkraft- oder Kombiwagen,
Krafträder oder land- oder forstwirtschaftlich genutzte Fahr-
zeuge handelt, besteht kein rechtsschutz für die Wahrneh-
mung rechtlicher interessen als eigentümer, halter, erwerber, 
mieter oder leasingnehmer von Fahrzeugen.

(5)  der Fahrer muss bei eintritt des rechtsschutzfalls die vor-
geschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahr-
zeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen 
oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein. 
Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht rechtsschutz 
nur für diejenigen Personen, die von diesem Verstoß ohne 
Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. 
Bei grob fahrlässiger unkenntnis des Verstoßes gegen diese 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine leistung 
in einem der schwere des Verschuldens der versicherten 
Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die 
versicherte Person nach, dass ihre unkenntnis nicht grob 
fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die 
versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den umfang der dem Versicherer obliegenden leistung 
ursächlich war.

(6)  der spezial-straf-rechtsschutz nach § 2 m) kann vom Versi-
cherungsschutz ausgeschlossen werden. es besteht dann 
der straf-rechtsschutz nach § 2 f) cc) (einfacher straf-
rechtsschutz).

(7)  soweit spezial-straf-rechtsschutz gemäß § 2 m) vereinbart
ist, besteht Verwaltungsgerichts-rechtsschutz vor deutschen 
gerichten in der 1. instanz für die Wahrnehmung der recht-
lichen interessen im zusammenhang mit der Kürzung und 
rückforderung von nationalen und eu-Fördergeldern für den 
landwirtschaftlichen Betrieb (Cross-Compliance-sanktionen).

§ 30 adVocaRd-360˚-RecHTSScHuTz – die Rundum-
abSicHeRung FüR alle lebenSbeReicHe 

der Versicherungsumfang setzt sich zusammen aus dem privat-, 
berufs-, Verkehrs-, Wohnungs- und Haus-Rechtsschutz inklusive 
der vorsorglichen anwaltlichen beratung und der kostenlosen tele-
fonischen Rechtsberatung. 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer
und dessen mitversicherten lebenspartner (§ 15 (2)). 

(2) mitversichert sind die minderjährigen und die unverheirate-
ten, nicht in einer eingetragenen lebenspartnerschaft le-
benden, volljährigen Kinder, letztere jedoch längstens bis zu 
dem zeitpunkt, zu dem sie erstmals eine auf dauer angeleg-
te berufliche tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezo-
genes entgelt erhalten. dies gilt auch für stief-, Adoptiv- oder 
Pflegekinder.
mitversichert sind die leiblichen eltern des Versicherungs-
nehmers und des mitversicherten lebenspartners (§ 15 (2)), 
wenn die eltern das 50. lebensjahr vollendet haben, renten- 
oder Pensionsbezüge erhalten, keiner beruflichen tätigkeit 

mehr nachgehen und wenn sie im haushalt des Versiche-
rungsnehmers und des mitversicherten lebenspartners 
leben sowie dort gemeldet sind.

(3)  der Versicherungsschutz besteht, soweit vereinbart, nur für
den alleinstehenden Versicherungsnehmer. § 15 (1) satz 2 
bleibt unberührt.

(4) Formen des Versicherungsschutzes 

(a) privat-Rechtsschutz
Versicherungsschutz besteht für den privaten Bereich, 
nicht jedoch für die Wahrnehmung rechtlicher interessen 
im zusammenhang mit einer freiberuflichen, gewerblichen 
oder sonstigen selbständigen tätigkeit unabhängig von der 
umsatzhöhe.
der Versicherungsschutz umfasst:
•   Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
•   Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),
•   Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e),
•   Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f),
•   Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb),
•   Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) bb),
•   Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),
•   Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht sowie

im recht der eingetragenen lebenspartnerschaft (§ 2 k),
•   Beratungs-Rechtsschutz in Betreuungsverfahren sowie im

Bereich der Vorsorge in Form von Betreuungs- sowie 
Patientenverfügungen (§ 2 p),

•    Opfer-Rechtsschutz (§ 2 l).
der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung 
rechtlicher interessen in unmittelbarem zusammenhang 
mit der Anschaffung, der installation und dem Betrieb einer 
Photovoltaikanlage, soweit die vorgesehene leistung 10 kWp 
nicht übersteigt. die Anlage muss sich auf dem dach des 
ausschließlich zu eigenen, privaten Wohnzwecken zu nutzen-
den und im eigentum der versicherten Person stehenden 
ein-, zweifamilienhauses oder reihenhauses befinden. die 
Kosten werden bis zu einem höchstbetrag von 10.000 € je 
rechtsschutzfall getragen. 
der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf die Wahrneh-
mung rechtlicher interessen aus dem Bereich des Woh-
nungseigentumsrechts.
der Versicherungsschutz umfasst den eingeschränkten 
Arbeits-rechtsschutz für senioren. senior ist, wer das 50. 
lebensjahr vollendet hat, renten- oder Pensionsbezüge 
erhält und keiner beruflichen tätigkeit mehr nachgeht. im 
eingeschränkten Arbeits-rechtsschutz (§ 2 b) ist der Versi-
cherungsschutz auf die gebiete der betrieblichen Altersver-
sorgung sowie auf Angelegenheiten aus dem Bereich der 
Beihilfe für Beamte beschränkt.

(b) berufs-Rechtsschutz
Versicherungsschutz besteht, soweit vereinbart, für den 
beruflichen Bereich in der eigenschaft als Arbeitnehmer 
sowie als Arbeitgeber für geringfügige hauswirtschaftliche 
Beschäftigungs- und Pflegeverhältnisse (§ 8 a sozialgesetz-
buch iV). Kein Versicherungsschutz besteht unabhängig von 
der umsatzhöhe für die Wahrnehmung rechtlicher interessen 
im zusammenhang mit einer gewerblichen, freiberuflichen 
oder sonstigen selbständigen tätigkeit.

der Versicherungsschutz umfasst:
•   Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),
•   Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h).
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(c) Verkehrs-Rechtsschutz
Versicherungsschutz besteht im privaten Bereich in der 
eigenschaft als eigentümer oder halter jedes bei Vertragsab-
schluss oder während der Vertragsdauer auf die versicherte 
Person zugelassenen oder auf ihren namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehenen und als mieter jedes 
von ihr als selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehen-
den gebrauch gemieteten motorfahrzeuges zu lande sowie 
Anhängers. der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle 
Personen in ihrer eigenschaft als berechtigte Fahrer oder 
berechtigte insassen dieser motorfahrzeuge sowie Anhänger.

der Versicherungsschutz umfasst:
•   schadenersatz-rechtsschutz (§ 2 a),
•   rechtsschutz im Vertrags- und sachenrecht (§ 2 d),
•   steuer-rechtsschutz (§ 2 e),
•   sozial-rechtsschutz (§ 2 f),
•   Verwaltungs-rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa),
•   straf-rechtsschutz (§ 2 i) aa),
•   Ordnungswidrigkeiten-rechtsschutz (§ 2 j).

der Versicherungsschutz im Vertrags- und sachenrecht 
besteht auch für Verträge, mit denen der erwerb von 
motorfahrzeugen zu lande sowie Anhängern zum nicht nur 
vorübergehenden eigengebrauch bezweckt wird, auch wenn 
diese Fahrzeuge nicht auf den Versicherungsnehmer oder, 
soweit vereinbart, auf den mitversicherten Personenkreis 
zugelassen oder nicht auf seinen/ihren namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen werden.

Versicherungsschutz besteht auch bei der teilnahme am 
öffentlichen Verkehr in der eigenschaft als
•   Fahrer eines fremden Fahrzeuges,
•   Fahrgast,
•   Fußgänger und
•   radfahrer.
der Fahrer muss bei eintritt des rechtsschutzfalls die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs 
berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit 
einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß 
gegen diese Obliegenheit besteht rechtsschutz nur für die-
jenigen Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden 
oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahr-
lässiger unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheit 
ist der Versicherer berechtigt, seine leistung in einem der 
schwere des Verschuldens der versicherten Person entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person 
nach, dass ihre unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt 
der Versicherungsschutz bestehen. der Versicherungsschutz 
bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der 
Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den umfang der dem Versiche-
rer obliegenden leistung ursächlich war.
ist seit mindestens sechs monaten kein Fahrzeug mehr auf 
die versicherten Personen zugelassen und nicht mehr auf 
ihren namen mit einem Versicherungskennzeichen verse-
hen, kann der Versicherungsnehmer unbeschadet seines 
rechtes auf herabsetzung des Beitrages gemäß § 11 (2) die 
Aufhebung des versicherten risikos mit sofortiger Wirkung 
verlangen.

(d) Wohnungs- und Haus-Rechtsschutz
der Versicherungsschutz besteht im Wohnungs- und hausbe-
reich in der eigenschaft als
•   Eigentümer,
•   Mieter,
•   Pächter,
•   auf Dauer Nutzungsberechtigter
von allen privat selbst bewohnten (d. h. nicht einer freiberuf-
lichen, gewerblichen oder sonstigen selbständigen tätigkeit 
dienenden) gebäuden oder gebäudeteilen, die sich im inland 
befinden. einer Wohneinheit zuzurechnende garagen oder 
Kraftfahrzeug-Abstellplätze sind eingeschlossen.

der Versicherungsschutz umfasst:
•   Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c)
•   Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e)
•    erweiterter Straf-Rechtsschutz (§ 2i) bb) soweit ein  

zusammenhang mit den Wohneinheiten besteht.
•    Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j) soweit ein 

zusammenhang mit den Wohneinheiten besteht.

(e) Vorsorgliche anwaltliche beratung
Versicherungsschutz besteht für die versicherten Personen 
im privaten Bereich in ihrer eigenschaft als Verbraucher nach 
§ 13 BgB sowie als Arbeitnehmer.

Anspruch auf rechtsschutz besteht bei Vorliegen eines Be-
ratungs- oder Vertretungsbedürfnisses in eigenen Angelegen-
heiten, frühestens 3 monate nach Beginn des Versicherungs-
schutzes (sperrfrist), soweit die Angelegenheit nicht bereits 
durch § 30 (4) (A) bis (d) versichert ist und für dieses risiko 
eine selbstbeteiligung vereinbart ist.

der Versicherungsschutz umfasst:
Beratungsgespräche sowie darüber hinausgehende anwalt-
liche tätigkeiten bis zu einer gesamthöhe von 1.000 € pro 
Versicherungsjahr. die gezahlten Kosten werden auf weiter 
entstehende Kosten beim Versicherer in derselben Angele-
genheit angerechnet.

der Versicherungsschutz umfasst nicht die Beratung oder die 
darüber hinausgehende tätigkeit bei Ansprüchen
- im zusammenhang mit dem Vorwurf eines Verbrechens 
sowie rechtswidriger taten nach den §§ 174, 174a, 174b, 
174c, 176, 176a, 176b, 177, 178, 179, 180, 180b, 181, 
182 strafgesetzbuch (stgB) – straftaten gegen die sexuelle 
selbstbestimmung,
- aus dem rechtsschutzversicherungsvertrag gegen den 
Versicherer oder das für diesen tätige schadenabwicklungs-
unternehmen,
- mehrerer Versicherungsnehmer desselben rs-Versicherungs-
vertrages untereinander, mitversicherter Personen untereinander 
und mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer.

Für die Kontaktaufnahme mit dem Versicherer steht insbe-
sondere das KundenserviceCenter telefonisch zur Verfügung. 
im rahmen der serviceleistungen des Versicherers stellt 
dieser auf Wunsch den Kontakt zu rechtsanwälten her.

(F) Telefonische Rechtsberatung
Wenn sie sich vorsorglich über ihre rechtslage informieren 
möchten oder ein konkretes rechtliches Problem haben, können 
sie uns unter unserer service-telefonnummer 040 237310 
anrufen. der kostenlose service steht ihnen an 7 tagen in der 
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Woche zur Verfügung. Wir empfehlen ihnen eine selbständi-
ge, auf telefonische rechtsberatung ausgerichtete Anwalts-
kanzlei und stellen den Kontakt her. 
Wir sorgen für eine erste telefonische rechtsberatung (ein 
telefonisches erstes Beratungsgespräch im sinne des 
rechtsanwaltsvergütungsgesetzes rVg: § 34 Abs. 1 satz 
3) innerhalb deutschlands zu allen Fragen des deutschen 
rechts im privaten und beruflichen nichtselbständigen 
Bereich. Alle versicherten Personen (siehe Versicherungs-
schein) können diese leistung in Anspruch nehmen.
die telefonische rechtsberatung kann nicht in Anspruch ge-
nommen werden im zusammenhang mit dem Vorwurf eines 
Verbrechens sowie rechtswidriger taten nach den §§ 174, 
174a, 174b, 174c, 176, 176a, 176b, 177, 178, 179, 180 
180b, 181, 182 strafgesetzbuch (stgB) – straftaten gegen 
die sexuelle selbstbestimmung.

eine selbstbeteiligung ist für die telefonische erstberatung 
nicht vereinbart. eine Wartezeit besteht ebenfalls nicht. die 
inanspruchnahme des services hat keinen einfluss auf den 
schadenfreiheitsrabatt. soweit vorstehend nichts anderes 
vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 1, 7 bis 17 
und 19 bis 20 ArB 2013 entsprechend. 

Bei inanspruchnahme von mehr als drei telefonischen 
erstberatungen innerhalb von 12 monaten sind sie und wir 
berechtigt, den Vertragsbestandteil der telefonischen rechts-
beratung vorzeitig zu kündigen. das Vertragsverhältnis über 
das grundrisiko bleibt von dieser Kündigung unberührt.
die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen 
monat nach Anerkennung der leistungspflicht für die dritte 
oder jede weitere telefonische erstberatung zugegangen 
sein. Kündigen sie, wird ihre Kündigung sofort nach ihrem 
zugang bei uns wirksam. sie können auch bestimmen, dass 
die Kündigung zu einem späteren zeitpunkt, spätestens je-
doch zum ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam 
wird. eine Kündigung unserseits wird einen monat nach dem 
zugang bei ihnen wirksam. 

(g) Für den Versicherungsschutz gelten, soweit sich aus diesen
regelungen oder aus dem Versicherungsschein und den 
tarifbestimmungen nicht etwas anderes ergibt, die Bestim-
mungen der ArB 2013.

5. WelcHeS RecHT WiRd angeWendeT? 

Auf die vorvertraglichen Beziehungen und auf das Vertrags-
verhältnis findet das recht der Bundesrepublik deutschland 
Anwendung. sämtliche Kommunikation und Korrespondenz findet 
in deutscher sprache statt.

6. WeR iST FüR beScHWeRden zuSTändig? 

Bei der AdVOCArd rechtsschutzversicherung Ag ist für Be-
schwerden das „referat Qualitätssicherung“ zuständig.

adVocaRd Rechtsschutzversicherung ag
Referat Qualitätssicherung
besenbinderhof 43
20097 Hamburg
e-mail: vorstandsdialog@advocard.de

7. SankTionSklauSel 

Aus rechtlichen gründen weisen wir sie auf Folgendes hin:
Versicherungsschutz haben sie nur, soweit dem nicht die folgen-
den auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren maßnahmen 
entgegenstehen:
•   Wirtschaftssanktionen,
•   Handelssanktionen,
•   Finanzsanktionen bzw.
•    Embargos der Europäischen Union oder der 

Bundesrepublik deutschland.
dies gilt auch für Wirtschafts-, handels-, oder Finanzsanktionen 
bzw. embargos, die durch die Vereinigten staaten von Amerika im 
hinblick auf den iran erlassen werden. dem dürfen allerdings nicht 
europäische oder deutsche rechtsvorschriften entgegenstehen.
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Allgemeine TArifbesTimmungen 

Sie können sich bei uns versichern, wenn Sie Ihren ständigen 
Erstwohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Anträge 
werden auf Basis des gültigen Tarifes sowie unserer Allgemeinen 
Rechtsschutzbedingungen (ARB 2013) angenommen. 

beiträge
Die Beiträge sind Monatsbeiträge. Die gesetzliche Versicherungs-
steuer von derzeit 19 % ist in den angegebenen Beiträgen bereits 
enthalten. Bei ½-jährlicher Zahlung gewähren wir Ihnen einen 
Zahlungsbonus von 2 %, bei jährlicher Zahlungsweise von 5 %. 
Die monatliche Zahlungsweise ist nur beim Lastschriftverfahren/
SEPA-Lastschriftmandat und bei einem Mindestbeitrag von  
2,51 € möglich. 

Vertragsbeginn
Frühestmöglicher Versicherungsbeginn ist immer der Tag nach 
Eingang des Antrages (0:00 Uhr) bei der Filialdirektion/Ge-
schäftsstelle oder bei ADVOCARD. Ein späterer Beginn ist mög-
lich. Der Versicherungsschutz beginnt dann zu dem vereinbarten 
Zeitpunkt. Wir können nur Anträge mit einem Versicherungsbe-
ginn bis zu einem Jahr im Voraus dokumentieren. 

Vertragsdauer
Die Vertragsdauer beträgt 3 Jahre. Es sind auch kürzere Laufzei-
ten möglich, die Mindestvertragsdauer beträgt ein Jahr. Für Lauf-
zeiten von weniger als 2 Jahren und einem Tag erheben wir einen 
Laufzeitzuschlag von 10 %. Ergibt sich ausschließlich durch die 
Tatsache, dass eine bestimmte Fälligkeit gewünscht wird, eine 
Vertragslaufzeit größer 3 Jahre, so ist eine solche bis maximal 
3 Jahre und 11 Monate zulässig (Beispiel: Versicherungsbeginn 
01.01.2014, Versicherungsablauf 01.12.2017). Der Vertrag 
verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn Sie nicht 
mindestens 3 Monate vor Ablauf schriftlich kündigen. 

Versicherungssumme
Die Versicherungssumme und die Strafkaution sind je Rechts-
schutzfall unbegrenzt. Die Strafkaution erhalten Sie darlehens-
weise, sie ist zu erstatten. 

beiTrAgsVorTeile 

bestandsrabatt
Für den Verkehrs-Rechtsschutz geben wir Ihnen einen Bestands-
rabatt von 10 %, wenn mindestens 5 Fahrzeuge versichert sind. 
Er wird ggf. zu dem Mengenrabatt addiert. Darüber hinaus sind 
alle Anhänger beitragsfrei mitversichert. Für Taxis/Mietwagen 
gibt es keinen Mengen-/Bestandsrabatt. 

mengenrabatt
Für den Verkehrs-Rechtsschutz geben wir folgende Mengenrabat-
te auf den Jahresbeitrag ohne Zahlungsbonus  
(Monatsbeitrag x 12):
- ab    500 € Jahresbeitrag 10 %
- ab 1.000 € Jahresbeitrag 15 %
- ab 1.500 € Jahresbeitrag 20 %
- ab 2.000 € Jahresbeitrag 25 %

sofort-rabatt
Hatten Sie bei Ihrer Vorversicherung in den letzten 5 Jahren kei-
ne Rechtsschutzfälle, erhalten Sie 5 % Sofort-Rabatt. Gegebenen-
falls können wir einen Nachweis verlangen. Der Sofort-Rabatt gilt 
nur für Vertragsneuabschlüsse.

Ihr Vorvertrag ist auch dann schadenfrei, wenn dieser noch be-
steht, bisher noch kein Rechtsschutzfall gemeldet wurde und der 
Vertrag erst in Zukunft erlischt. Melden Sie uns bitte, wenn bis 
zum Vertragsende beim Vorversicherer noch ein Rechtsschutzfall 
eintritt, der mit einer Kostenzahlung verbunden ist. Der Anspruch 
auf den Sofort-Rabatt erlischt dann. 

Ohne einen nahtlosen Versicherungsübergang von Ihrem Vor-
versicherer auf uns darf der maximale Zeitraum zwischen der 
Beendigung Ihres Vorvertrages und dem Versicherungsbeginn 
Ihres ADVOCARD-Vertrages ein Jahr betragen. 

Der Sofort-Rabatt entfällt zur nächsten Hauptfälligkeit, wenn Sie 
uns einen Rechtsschutzfall melden und wir die Kosten für Ihren 
Rechtsstreit erbracht haben. 
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Voraussetzung  
(Anzahl Verträge)

gesellschaft Kundenbonus

2 bonusberechtigte  
Privatkunden-Verträge 

und ein AdVoCArd-Vertrag

exklusiv-Vertrieb generali/ 
Volksfürsorge

5 %

3 bonusberechtigte  
Privatkunden-Verträge 

und ein AdVoCArd-Vertrag

exklusiv-Vertrieb generali/ 
Volksfürsorge

10 %

4 bonusberechtigte  
Privatkunden-Verträge 

und ein AdVoCArd-Vertrag

exklusiv-Vertrieb generali/ 
Volksfürsorge

15 %

Kundenbonus
Sie erhalten folgenden KUNDENBONUS:
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Folgende Verträge des Privatkunden-Geschäfts werden berück-
sichtigt:

•   verbundene Wohngebäude
•   Hausrat
•   Glas
•   Unfall
•   Privat-Haftpflicht
•   Tierhalter-Haftpflicht
•   Kfz

Mehrere Verträge der gleichen Versicherungsart zählen zur 
Ermittlung des KUNDENBONUS nur als ein Vertrag. Ausnahme: 
Haftpflicht und Tierhalter-Haftpflicht zählen als 2 Verträge. Die 
Verträge für den Ehepartner oder den in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Lebenspartner zählen mit. 

besondere TArifbesTimmungen 

Unter 040 237310 sind wir 24 Stunden am Tag, 7 Tage die 
Woche, telefonisch für Sie da und vermitteln Ihnen auf Wunsch 
eine telefonische anwaltliche Beratung in versicherten Angele-
genheiten.

PriVATKunden 

Je nach Lebenssituation können Sie sich über den Single-, Paar-, 
Familien- oder Senioren-Tarif bei uns versichern. 
Den Single-Tarif wählen Sie, wenn Sie unverheiratet sind und 
keine Kinder und Lebens-/Ehepartner haben, die mit Ihnen in 
häuslicher Gemeinschaft leben. 
Den Paar-Tarif wählen Sie, wenn Sie in häuslicher Gemeinschaft 
mit einem Lebens- oder Ehepartner leben und keine Kinder haben. 
Der Familien-Tarif ist für Sie die richtige Wahl, wenn Sie Kinder 
haben. Auch Ihre leiblichen Eltern (Eltern vom Versicherungs-
nehmer und Lebenspartner) sind im Familien-Tarif mitversichert, 
wenn diese das 50. Lebensjahr vollendet haben, Renten- oder 
Pensionsbezüge erhalten, keiner beruflichen Tätigkeit mehr nach-
gehen, in Ihrem Haushalt leben und dort gemeldet sind.
Über den Senioren-Tarif können Sie sich versichern, wenn Sie 
das 50. Lebensjahr vollendet haben und keiner beruflichen Tätig-
keit mehr nachgehen. 

Produktangebot
Sie können den Privat-, Berufs-, Verkehrs- und Wohnungs-
Rechtsschutz einzeln oder in jeglicher Kombination oder den 
ADVOCARD-360°-Rechtsschutz versichern. Zusätzlich kann 
auch der Vermieter-Rechtsschutz für bis zu zwei Wohneinheiten 
versichert werden. 
Für Rechtsschutzverträge, die noch beim Vorversicherer beste-
hen, können Sie zunächst einen ergänzenden Versicherungs-
schutz – die Differenzdeckung – vereinbaren. Voraussetzung ist, 
dass ein ADVOCARD-360°-Rechtsschutz beantragt wurde und 
bei der Generali eine Hausrat-, Haftpflicht- oder Wohngebäude-
versicherung in der Komfort-Plus-Variante besteht. Die Diffe-
renzdeckung wird auf den Voll-Schutz erweitert, wenn der beim 
Vorversicherer bestehende Vertrag endet. 
Eine vereinbarte Selbstbeteiligung gilt für alle Produktbestandtei-
le außer für die telefonische Rechtsberatung.

differenzdeCKung 

leistungen der differenzdeckung
Voraussetzung für die Vereinbarung einer Differenzdeckung ist, 
dass der ADVOCARD-360°-Rechtsschutz versichert wird und 

eine Hausrat-, Haftpflicht- oder Wohngebäudeversicherung in der 
Komfort-Plus-Variante bei der Generali besteht. Die Differenzde-
ckung kann für die Einzelbausteine oder jegliche Kombination 
von PBVW vereinbart werden. Für den Vermieter-Rechtsschutz 
und den Verkehrs-Rechtsschutz für bestimmte Kfz kann keine 
Differenzdeckung beantragt werden.
Die Differenzdeckung leistet, wenn im Rahmen des Vorvertra-
ges derselben Versicherungsart Versicherungsschutz besteht 
(z. B. Verkehrs-Rechtsschutz). Versicherungsschutz besteht für 
Schadenereignisse, die innerhalb dieser Versicherungsart beim 
Vorversicherer nicht oder nicht in vollem Umfang versichert sind, 
bis zum Umfang des jeweils mit uns vereinbarten Versicherungs-
schutzes, z. B. wenn:

•    eine Selbstbeteiligung beim Vorversicherer vereinbart ist und 
bei uns nicht, 

•    die Versicherungssumme beim Vorversicherer niedriger ist als 
bei uns und für die Schadenregulierung beim Vorversicherer 
nicht ausreicht,

•    bei uns versicherte Leistungen beim Vorversicherer nicht 
versichert sind.

Unsere Leistung erfolgt bis zur Höhe des jeweils mit uns ver-
einbarten Versicherungsschutzes. Die Zahlung berechnet sich 
hierbei aus der Differenz zwischen der Zahlung aus der jeweils 
anderweitig bestehenden Versicherung und der Leistung, die 
nach dem mit uns vereinbarten Versicherungsumfang zu erbrin-
gen ist. 

die differenzdeckung leistet hingegen nicht, wenn z. b.: 

•    eine Differenzdeckung abgeschlossen wird, aber gar kein 
Vertrag bei einem Vorversicherer besteht, 

•    der Vorversicherer die Leistung ablehnt, da eine rechtskräftige 
Vorsatzstraftat begangen wurde, der Schaden auch bei uns 
nicht versichert ist und ebenfalls nicht ersetzt wird,

•    die Regulierungspraxis des Vorversicherers zu einer  
geringeren Erstattung führt, 

•    Sie oder eine mitversicherte Person einen Vergleich mit 
dem Vorversicherer schließen, 

•    ein Leistungsfall während der dreimonatigen Wartezeit 
beim Vorversicherer eingetreten ist und für die betroffene 
Leistungsart eine Wartezeit vorgesehen ist. 

Was ist im schadenfall während des differenzdeckungszeitrau-
mes zu tun?
Schäden während des Differenzdeckungszeitraumes sind 
grundsätzlich zunächst dem Vorversicherer zu melden, damit die 
Regulierung des Schadens dort erfolgen kann.

Wird der Schaden vom Vorversicherer nicht bzw. nicht voll 
ersetzt, können Sie sich an uns wenden und es wird anhand des 
Schriftwechsels zwischen Kunde und Vorversicherer geprüft, ob 
Versicherungsschutz im Rahmen der Differenzdeckung besteht.

dauer der differenzdeckung

Die Dauer der Differenzdeckung beträgt maximal 3 Jahre minus 
einen Tag. Die Erweiterung von der Differenzdeckung auf den Voll-
Schutz erfolgt zur Beendigung der entsprechenden anderweitig 
bestehenden Rechtsschutzverträge.



beitrag differenzdeckung

Für den Zeitraum der Differenzdeckung ist für die Risiken, für die 
eine Differenzdeckung besteht, ein Beitrag zu entrichten. Der 
Sofort-Rabatt, der KUNDENBONUS und der Zielgruppenrabatt 
finden volle Anwendung. Der Beitrag für die Differenzdeckung ist 
jährlich zu entrichten, wenn kein weiterer Beitrag für einen Bau-
stein anfällt, für den bereits ein Beitrag zu entrichten ist.

erweiterung von differenzdeckung auf den Voll-schutz 

Die Erweiterung von Differenzdeckung auf den Voll-Schutz erfolgt 
automatisch zum Ablauf der beim Vorversicherer noch beste-
henden Verträge bzw. nach der Kündigung dieser Verträge zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt. 

Wir fragen bei Antragstellung den Ablauftermin der noch beste-
henden Verträge ab und notieren diesen als Erweiterungstermin. 
Zu Ihrer Sicherheit kündigen Sie bitte die beim Vorversicherer 
bestehenden Verträge möglichst zeitgleich mit der Antragstellung 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Gern prüfen wir Ihre Kündi-
gungsbestätigung und das vorgemerkte Erweiterungsdatum. 
Rufen Sie uns bei Fragen gerne an.

Gern erinnern wir Sie rechtzeitig, wenn uns keine Kündigungsbe-
stätigung vorliegt. Wir erweitern allerdings automatisch Ihren Ver-
sicherungsschutz. Dadurch kann es zu einer Doppelversicherung 
kommen, die ggf. auf Ihren Wunsch durch Aufhebung unseres 
Vertrages zu beseitigen ist. 

firmenKunden

Arbeitgeber-rechtsschutz (baustein A)

Familienangehörige sind in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit 
für das versicherte Unternehmen versichert. Zu den Angehö-
rigen zählen: Ehegatten, Lebenspartner, Verwandte in gerader 
Linie (Kinder, Eltern, Großeltern etc.), Verschwägerte in gerader 
Linie (Schwiegereltern, Schwiegerkinder, Stiefvater und -mutter, 
Stiefkinder), Verlobte, Geschwister, Ehegatte/Lebenspartner der 
Geschwister, Geschwister der Ehegatten/Lebenspartner, Pflegeel-
tern und Pflegekinder. 

Bei saisonbedingt schwankenden Beschäftigungszahlen ist von 
der durchschnittlichen Anzahl der Beschäftigten im Versiche-
rungsjahr auszugehen. Hat ein Unternehmen mehrere Betriebe, 
die räumlich, personell und betrieblich klar voneinander getrennt 
sind, so ist jeder Betrieb gesondert zu versichern. 

Anfragepflichtige branchen

Banken/Finanzdienstleister gem. Kreditwesengesetz, Gebäu-
dereinigungsunternehmen, Insolvenzverwalter, Krankenhäuser, 
Krankenkassen, Personalleasing-Unternehmen, Profisportvereine, 
Schausteller, Spielhallen. 
Dies gilt entsprechend auch für alle Kombinationen mit dem 
Baustein A.

Verkehrs-rechtsschutz (baustein V)

Zum Verkehrs-Rechtsschutz bieten wir 3 Lösungen:

1.   Verkehrs-rechtsschutz für alle fahrzeuge 

Der Gewerbetreibende oder Freiberufler kann nur alle auf 
seinen Gewerbebetrieb zugelassenen Motorfahrzeuge zu 
Lande versichern. Eine Auswahl ist nicht möglich. Der 
Beitrag berechnet sich nach der Art und Anzahl der Fahr-

zeuge. Versicherungsschutz besteht nicht nur für die bei 
Vertragsabschluss auf den Gewerbebetrieb zugelassenen 
Motorfahrzeuge, sondern automatisch auch für alle während 
der Vertragslaufzeit neu hinzukommenden Fahrzeuge dieser 
Art. Durch die Meldung zum vereinbarten Stichtag werden 
die Veränderungen im Fuhrpark berücksichtigt und die künf-
tigen Beiträge festgelegt. Damit bieten wir eine beitragsfreie 
Vorsorgeversicherung. 

2.   Verkehrs-rechtsschutz für bestimmte fahrzeuge

Der Verkehrs-Rechtsschutz kann für bestimmte Fahrzeuge 
abgeschlossen werden. Dabei sind nur die angegebenen, 
durch ein amtliches Kennzeichen bestimmten Fahrzeuge 
versichert. Der Beitrag richtet sich nach Art und Anzahl der 
zu versichernden Kraftfahrzeuge. 

3.   Verkehrs-rechtsschutz in einer bausteinkombination 
Wird der Verkehrs-Rechtsschutz in Kombination mit einem 
weiteren Baustein versichert, sind automatisch alle auf den 
Versicherungsnehmer zugelassenen Kraftfahrzeuge zu Lande 
versichert – sowohl privat als auch gewerblich. 

Ausnahme: Transportunternehmen, Speditionen und Fuhrunter-
nehmen müssen alle Lkw > 4 t Nutzlast, Sattelzugmaschinen 
und Omnibusse über 9 Sitze zusätzlich über den Verkehrs-
Rechtsschutz für alle Fahrzeuge versichern, eine Auswahl ist 
nicht möglich. Es besteht die Verpflichtung, die Fahrzeuge zusätz-
lich zu versichern. Ansonsten können auch diese Unternehmens-
arten die Bausteinkombination AV nicht versichern. 

gewerberäume-rechtsschutz (baustein g) 

Versicherungsschutz besteht für eine vom Versicherungsneh-
mer selbst genutzte Gewerbeeinheit. Wird nur der Baustein G 
versichert, besteht Versicherungsschutz in der Eigenschaft als 
Mieter/Pächter der selbst genutzten Gewerbeeinheit. Der Beitrag 
richtet sich nach der Jahresbruttomiete, es gilt ein Mindestbei-
trag. 
Den optimalen Versicherungsschutz bietet die Kombination mit 
weiteren Bausteinen. Es besteht dann Versicherungsschutz für 
die selbst genutzte Gewerbeeinheit in der Eigenschaft als Mie-
ter/Pächter, Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter. Der 
Beitrag richtet sich nach der Anzahl der Beschäftigten.
Weitere selbst genutzte Gewerbeeinheiten sind ggf. gesondert 
zu versichern. In den Exklusiv-Bausteinkombinationen sind alle 
selbst genutzten Gewerbeeinheiten im Inland versichert, wenn 
der Baustein G mitversichert wird. Vermietete Gewerbeeinheiten 
sind immer separat zu versichern. 

Anfragepflichtige branchen

Gewässerbetreiber, Hausverwaltungen, Kleingartenvereine,  
Wohnungseigentümergemeinschaften.

in der Kombination mit baustein g anfragepflichtige branchen 

Gewässerbetreiber, Hausverwaltungen, Kleingartenvereine, Woh-
nungseigentümergemeinschaften, Bars, Bistros, Bowlingbahn-
betriebe, Cafés, Diskotheken, Eisdielen, Gaststätten, Hotels, 
Imbisse, Internetcafés, Kinos, Lieferservices, Pensionen, Pizza-
services, Pizzerias, Restaurants, Seniorenheime, Spielhallen, 
Tierpensionen, Tierzucht, Mästereien, Zoos und Tierparks. Dies 
gilt entsprechend auch für alle Kombinationen in Verbindung mit 
dem Baustein G. 
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spezial-straf-rechtsschutz (baustein s) 

Der Spezial-Straf-Rechtsschutz stellt eine optimale Ergänzung 
zum Arbeitgeber-Rechtsschutz dar, da das Risiko, in der Aus-
übung dieser Verantwortung strafrechtlichen Konsequenzen aus-
gesetzt zu sein, erhöht ist. Dieses ist über den üblichen privaten 
Straf-Rechtsschutz nicht versichert. Der Baustein S kann nur in 
Verbindung mit einer Bausteinkombination AV versichert werden. 

Anfragepflichtige branchen

Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Asbestbe- u. -verarbei-
tung, Bahngesellschaften, Banken/Finanzdienstleistung gem. 
Kreditwesengesetz, Bergbau, Bewachungsunternehmen, Bio-
gaserzeugung, Dekontaminationstätigkeiten, Deponien, Detektei-
en, Elektrizitätsversorgung, Entsorgungsfirmen, Finanzdienstleis-
ter, Flughäfen, Gasversorgung, Handel mit Altmaterialien, Heime, 
Ingenieure (Umwelttechnik), Insolvenzverwalter, Internetprovider, 
Kanalreinigung, Kesselreinigung, Kfz-Verwertung, Klärwerke, 
Kommunen und. sonst. Körperschaften öffentlichen Rechts, 
Krankenhäuser, Krankenkassen, Kraftwerke, Minenräumung, 
Müllabfuhr, Mülldeponie, Müllverwertung, Munitionsbergung, 
Nachtclubs, Personalleasing-Unternehmen (wenn Tätigkeit in eine 
der hier aufgeführten Branchen fällt), politische Parteien, Pyro-
techniker, Radio-/Rundfunksender, Raffinerien, Recyclingbetriebe, 
Rohrreinigung, Sanatorien, Sanierungsunternehmen, Schrott-
handel, Schrottverwertung, Sicherheitsdienste, Speditionen mit 
Gefahrgut, Sportschützen, Sprengbetriebe, Tankreinigung, Tier-
schutzvereine, Waffenhandel, Waffenherstellung, Wasserent- und 
-versorgung, Wertpapierhändler, Wettbüros, Windkraftwerke. 

bausteinkombinationen AV, AVg, AVs, AVgs oder bausteinkombi-
nationen exklusiv

Diese Bausteinkombinationen können zusätzlich nicht für Taxi-, 
Mietwagen-, Busunternehmen, Autovermieter, Kfz-Handel und 
-Handwerk, Autopflegebetriebe sowie Tankstellen versichert wer-
den. Diese Gewerbe sind als Einzelrisiken zu versichern, weil das 
Risiko in der Kombination für den Fuhrpark nicht kalkulierbar ist. 
Transportunternehmen, Speditionen und Fuhrunternehmen müs-
sen alle Lkw > 4 t Nutzlast, Sattelzugmaschinen und Omnibusse 
über 9 Sitze zusätzlich über den Verkehrs-Rechtsschutz für alle 
Fahrzeuge versichern, eine Auswahl ist nicht möglich. Es besteht 
die Verpflichtung, die Fahrzeuge zusätzlich zu versichern.  
Ansonsten können auch diese Unternehmensarten die Baustein-
kombinationen AV nicht versichern. 
Die Exklusiv-Bausteinkombinationen können von Ärzten nicht 
versichert werden.

Als besondere Leistung bieten wir die beitragsfreie Mitversiche-
rung für einen Geschäftsinhaber/Geschäftsführer für die private 
Absicherung über die Bausteine PBVW. Alternativ kann gegen 
Mehrbeitrag auch der ADVOCARD-360°-Rechtsschutz in den 
Bausteinkombinationen AV mitversichert werden. Weitere Ge-
schäftsinhaber/Geschäftsführer können diese Risiken zusätzlich 
mitversichern. 

für die bausteinkombinationen exklusiv gilt:

Wird eine Bausteinkombination Exklusiv versichert und die zu 
versichernde Firma hat mehrere Niederlassungen, so sind über 
die Exklusiv-Linie alle Niederlassungen versichert. Bei der Anzahl 
der Beschäftigten sind die Mitarbeiter aller Niederlassungen zu 
berücksichtigen. 
Hat eine Firma mehrere Niederlassungen und der Rechtsschutz 
für die Gewerberäume soll mitversichert werden, ist die Baustein-
kombination AVG Exklusiv oder AVGS Exklusiv zu versichern. 

bausteinkombinationen AVg, AVg exklusiv, AVgs oder AVgs 
exklusiv

Diese Bausteinkombinationen können zusätzlich nicht für Hotels, 
Gaststätten, Bars, Bistros, Bowlingbahnbetriebe, Cafés, Disko-
theken, Eisdielen, Imbisse, Internetcafés, Kinos, Lieferservices, 
Pensionen, Pizzerias, Pizzaservices, Restaurants, Seniorenheime, 
Spielhallen, Tierpensionen, Tierzucht und Mästereien versichert 
werden. Diese Gewerbe sind als Einzelrisiken oder über andere 
Bausteinkombinationen zu versichern.

bausteinkombinationen AVg oder AVgs für landwirte

Versicherbar sind nur Betriebe, die einer landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft angehören und nicht der Gewerbesteuer-
pflicht unterliegen. Diese Voraussetzungen gelten auch für Wein- 
und Gartenbaubetriebe und Baumschulen. Versicherbar sind die 
genannten Bausteinkombinationen. 

Der Verwaltungsgerichts-Rechtsschutz vor deutschen Gerichten 
für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen im Zusammen-
hang mit der Kürzung und Rückforderung von nationalen und 
EU-Fördergeldern für den landwirtschaftlichen Betrieb (Cross-
Compliance-Sanktionen) ist ein obligatorischer Bestandteil der 
Bausteinkombination AVGS für Landwirte. Eine Mitversicherung 
bei der Bausteinkombination AVG ist nicht möglich. 

Der Altenteiler ist mitversichert. Altenteiler ist, wer überwiegend 
von Geld- und/oder Naturalleistungen (Deputat) aus einem land- 
oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder in dessen räumlicher 
Nähe befindet. Wesentliches Indiz für die Altenteiler-Eigenschaft 
ist der Bezug von Altersruhegeld nach dem Gesetz über die 
Altershilfe für Landwirte (ALG). Der Altenteiler braucht nicht mit 
dem Betriebsinhaber verwandt oder verschwägert und auch nicht 
dessen unmittelbarer Vorgänger zu sein. 

Aufgabe gewerblicher/freiberuflicher/selbständiger Tätigkeit

Wird die gewerbliche Tätigkeit aufgegeben und es besteht min-
destens eine der Bausteinkombinationen AV, reduziert sich der 
Versicherungsschutz auf die mitversicherten privaten Bausteine 
Privat-, Berufs-, Verkehrs- und Wohnungs- und Haus-Rechtsschutz 
(PBVW) oder auf den ADVOCARD-360°-Rechtsschutz zum Zeit-
punkt der Aufgabe der gewerblichen Tätigkeit. Dieser Umstand 
muss uns bitte innerhalb von 2 Monaten nach Aufgabe der ge-
werblichen Tätigkeit angezeigt werden. Erfolgt keine rechtzeitige 
Mitteilung, können wir dies erst ab dem Zeitpunkt des Einganges 
Ihrer Anzeige berücksichtigen.
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